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Behandlungsvorschläge zu den im Rahmen der Offenlage gemäß  

§§ 3(2) und 4(2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen. 

 

 

Durchführung des Aufstellungsverfahrens 

 

Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt 

Rheda-Wiedenbrück hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 den 

Beschluss für die Offenlage 76. Änderung des Flächennutzungsplans 

„Windkraft Rheda-Wiedenbrück“ gefasst. 

 

Die Offenlage gemäß § 3(2) BauGB fand vom 21.05.2014 bis 

23.06.2014 statt. Die Beteiligung der Nachbarkommunen sowie der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 2(2) 

und 4(2) BauGB wurde von der Verwaltung mit Anschreiben vom 

19.05.2014 und Bitte um Stellungnahme bis zum 23.06.2014 i.W. 

über das digitale Beteiligungs-System Tetraeder durchgeführt. 

 

 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der Offenlage gemäß § 3(2) BauGB sind aus der 

Öffentlichkeit 17 Anregungen eingegangen.  

 

 

Stellungnahmen von Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen TÖB 

Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen: 

Bezirksregierung Detmold - Anfrage nach § 34 LPlG 10.07.2014 

 
Amprion GmbH 01.07.2014 

Bezirksregierung Detmold - Dez. 33 Ländliche Entwicklung, 

Bodenordnung 

12.06.2014 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Düsseldorf 

Referat K 4 -TÖB- 

10.06.2014 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth 13.06.2014 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Bielefeld 11.06.2014 

Gelsenwasser AG 07.07.2014 

Landesbüro der Naturschutzverbände (GNU) 23.06.2014 

Kreis Gütersloh, Abteilung Umwelt - Kreisplanung 17.06.2014 

Kreis Gütersloh, Abteilung Umwelt - Kreisplanung (Ergänzung) 16.07.2014 

Kreis Gütersloh, Abteilung Umwelt - Kreisplanung (2. Ergänzung) 28.07.2014 

Kreis Warendorf, Bauamt 18.06.2014 

Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW 16.06.2014 

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Hamm  11.06.2014 

LWL - Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 23.06.2014 

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG / Telefónica Germany  19.06.2014 

Vereinigte Gas- und Wasserversorgung, Rheda-Wiedenbrück 09.07.2014 

Westnetz GmbH c/o RWE Deutschland AG, 2 Schreiben 10.06.2014 

09.07.2014 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen/Hinweise: 

Bezirksregierung Münster - Dez. 26 Luftverkehr 21.05.2014 

Ericsson Services GmbH 18.07.2014 

Evangelische Kirche von Westfalen - Baureferat 16.06.2014 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen - Kreisstellen GT / MS 

/ WAF 

20.05.2014 

Stadt Gütersloh, FB 61 Stadtplanung 25.06.2014 

Stadtverwaltung Rietberg (vorläufige Stellungnahme) 12.06.2014 
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Landesbetrieb Straßenbau NRW, HS Bielefeld Regionalniederlassung 

Ostwestfalen-Lippe / Hauptsitz Bielefeld 

10.06.2014 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Ostwestfalen-

Lippe 

23.06.2014 

Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG Planung 02.06.2014 

Wasserversorgung Beckum GmbH 20.05.2014 

 

 

Von folgenden TÖB liegen keine Stellungnahmen vor: 

Bezirksregierung Münster 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Sparte Verwaltungaufgaben 

Bundesvermögensamt Bielefeld 

Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH Region West 

Einzelhandelsverband Ostwestfalen e.V. 

E-Plus Mobilfunk 

Evangelische Versöhnungs-Kirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück 

Gemeindeverband kath. Kirchengemeinden (Bielefeld) 

Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 

Innofactory GmbH 

LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld 

LWL - Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V. 

Stadtwerke Gütersloh 

Thyssengas GmbH Dortmund 

Vodafone GmbH  

 

Gemeinde Herzebrock-Clarholz 

Gemeinde Langenberg 

Stadt Oelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen der Verwaltung 

Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen: 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB II.1-32.1 - Öffentliche Sicherheit, 

Ordnung und Umwelt 

18.06.2014 

 

 

Von folgenden Fachbereichen liegen keine Stellungnahmen vor: 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB I-23.1 - Kaufmännische Abteilung 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB I.3 - Immobilienmanagement 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB II.2-40 - Bildung, Jugend und Sport 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III - Eigenbetrieb Abwasser 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III-66.2 - Grünflächen und Bäder 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.1-60 - Erschließung 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.01 - Stabstelle Denkmalpflege 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.1-60 - Straßenbenennung 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.1-60 - Wohnungsbauförderung 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.2 -61 Stadtplanung 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.2-63 - Bauordnung 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.3 - Altlasten 

Stadt Rheda-Wiedenbrück - GB III.3 - Tiefbau 
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Hinweis zur Abwägung: 

 

Die Erstellung einer überschaubaren und gut nachvollziehbaren Bera-

tungsvorlage ist in diesem Planverfahren mit einer Vielzahl von Einwen-

dungen schwierig. Da sich in den Stellungnahmen einzelne Themen 

wiederholen, werden diese zentralen Planungsfragen nachfolgend erör-

tert. In der Abwägung zu den einzelnen Stellungnahmen wird dann auf 

diese Ausführungen verwiesen. 

 

 

Zusammenfassende Erörterung grundlegender Planungsfragen und 

wiederholt vorgetragener Anregungen und Hinweise: 

 

A. Immissionsschutz 

B. Optisch bedrängende Wirkung 

C. Abstände 

D. Landschaftsbild 

E. Überschwemmungsgebiete 

F. Denkmale 

G. Artenschutz 

H. Richtfunk 

I. Wertminderung von Gebäuden und Grundstücken 

J. Veränderung des Wohnumfelds 

K. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen/Windhöffigkeit 

L. Erschließung von Anlagenstandorten 

M. Sogenannte „umfassende Wirkung“ von Windenergieanlagen 

 

 

 

 

A. Immissionsschutz 
 

Schallimmissionen: 

Beim Betrieb von Windenergieanlagen (WEA) entstehen mechanisch ver-

ursachte Geräusche durch technische Bauteile der Anlage (Generator, 

Getriebe etc.) sowie aerodynamisch erzeugte Geräusche im Rahmen der 

Bewegung der Rotorblätter im Wind. Darüber hinaus wirken sich die Anzahl 

der installierten Anlagen sowie das gewählte Aufstellungsraster auf das 

Geräuschniveau aus.  
 

Die Schallleistungspegel gängiger Windenergieanlagen liegen zwischen 98 

dB(A) und 109 dB(A). Diese Werte stellen die rechnerische Konzentration 

der Schallenergie der Rotorfläche auf einen Punkt in der Rotormitte dar. Die 

stärkste Immission wird bei 95 % der Nennleistung angenommen, also bei 

Windgeschwindigkeiten zwischen etwa 10 m/s und 12 m/s in Nabenhöhe. 

Bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten sind die Schallleistungspegel gerin-

ger, bei höheren werden sie von natürlichen Windgeräuschen überlagert. 
 

Nach der TA Lärm haben Allgemeine Wohngebiete einen Schutzanspruch 

von 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts. Für Wohnnutzungen im 

Außenbereich ist das Schutzniveau von Mischgebieten (60 dB(A) tagsüber, 

45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen (BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, 

Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). 

Bei einer als Punkt betrachteten Schallquelle mit 300 m Abstand zum 

nächsten Wohngebäude liegt der Schalleinfluss einer einzelnen Windener-

gieanlage (gewählte Referenzanlage) unter 45 dB(A). Bei der Errichtung 

mehrerer Windenergieanlagen erhöht sich die Immissionsbelastung. Im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens ist vom Betreiber nachzuweisen, dass 

die Grenzwerte der TA-Lärm eingehalten werden. 

Darüber hinaus ist auch ein schallreduzierter Betrieb möglich, d.h. das 

hauptsächlich die Leistung bei hohen Windgeschwindigkeiten gedrosselt 

wird, während der Ertrag bei mittleren Windgeschwindigkeiten nahezu 

unverändert bleibt. Da im Binnenland die mittleren Windgeschwindigkeiten 

den Jahresertrag der hier errichteten Windenergieanlagen wesentlich stär-

ker bestimmen als die hohen Windgeschwindigkeiten, liegt die Ertrags- 
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minderung durch einen nächtlichen schallreduzierten Betrieb um 3 dB(A) 

etwa in der Größenordnung von 5%1. Auf die Ausführungen zu Punkt C. 

Abstände wird verwiesen. 

 

Eine Prüfung hinsichtlich des Schallschutzes erfolgt - in Anlehnung an 

das Urteil des OVG NRW2 vom 01.07. 2013 - nicht mehr auf Ebene des 

Flächennutzungsplans, sondern im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens. Im Bauantrag sind die von einer geplanten Windener-

gieanlage ausgehenden Schallimmissionen aufgeführt, so dass sich ggf. 

erforderliche Abstandserfordernisse, berechnen lassen. 

 

 

Infraschall: 

Laut einer Untersuchung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt3 

ändert sich die Qualität und Art des Hörens im Bereich tiefer Frequenzen 

(unterhalb 100 Hertz). Die Tonhöhenempfindung nimmt ab und entfällt 

im Bereich des Infraschalls komplett. Ein Hören im engeren Sinne gibt es 

im Bereich des Infraschalls nicht mehr. Trotzdem ist auch im Infra-

schallbereich eine Wahrnehmung des Schallreizes über das Ohr möglich. 

Hierfür sind jedoch deutlich höhere Schallpegel notwendig als im Bereich 

des Hörschalls. 

Bisher vorliegende Daten weisen darauf hin, dass gesundheitliche Wir-

kungen von Infraschall erst ab der Hörschwelle auftreten, also nur bei 

Schall im hörbaren Bereich. Beim Vergleich der Höhe der Infraschall-

immissionen von Windkraftanlagen mit den frequenzspezifischen Hör- 

und Wahrnehmungsschwellen wird ersichtlich, dass die Immissionen 

unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenze liegen.  

Ein verbindliches Regelwerk zur Thematik des Infraschalls liegt nicht vor. 

                                                
1 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (07/2011): Berück-

sichtigung des Immissionsschutzes bei der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für Windenergieanlagen 
2 OVG NRW, Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 46/12.NE 
3 Bayerischen Landesamt für Umwelt (03/2014): Windkraftanlagen - beeinträch-

tigt Infraschall die Gesundheit? 

Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz führte in den Jahren 1998 

bis 1999 eine Langzeit-Geräuschimmissionsmessung an einer 1-MW-

Windkraftanlage (Typ Nordex N54) durch. Die Studie kommt zu dem 

Schluss, dass „die im Infraschallbereich liegenden Schallemissionen der 

Windkraftanlage weit unter der Wahrnehmungsschwelle des Menschen 

liegen und daher zu keinen Belästigungen führen". Außerdem wurde fest-

gestellt, dass der durch den Wind verursachte Infraschall deutlich stärker 

ist als der ausschließlich vom Windrad erzeugte Infraschall. Im Ergebnis 

werden keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen 

erwartet. 

Die o.g. Ausführungen decken sich auch mit der ständigen Rechtsprechung 

zu diesem Thema. So urteile das OVG Lüneburg (Urteil vom 18.05.2007, 

Az. 12 LB 8/07), dass Schallpegel im Infraschallbereich unterhalb der 

menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegen. Das Gericht geht davon aus, 

dass moderne WEA keinen Infraschall in einem belästigenden Ausmaß 

erzeugen. Dieser Einschätzung schließt sich auch der Hessischen VGH 

(Urteil vom 26.09.2013, Az. 9 B 1674/13) an: Wie der Senat mehrfach 

entschieden hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass moderne 

Windenergieanlagen Infraschall in einem belästigenden Ausmaß erzeugen. 

Aus verschiedenen Untersuchungen folgt, dass Infraschall von WEA eben-

so wie der von natürlichen Quellen erzeugte Infraschall (Wind, Meeres-

brandung) die Schwelle der Belastung nicht überschreitet. 

 

 

Schattenwurf: 

Durch die Drehbewegung der Rotorblätter von Windenergieanlagen kommt 

es bei Sonnenschein zu einem beweglichen Schattenwurf, wobei das 

zeitliche Auftreten und die Länge des Schlagschattens je nach Son-

nenstand und Ausrichtung sowie Abstand der Windkraftanlage in Abhän-

gigkeit von Tageszeit, Jahreszeit, Windrichtung und der Windgeschwindig-

keit variieren. Liegen Fenster von Wohnhäusern oder Freiraumbereiche wie 

Terrassen oder Balkone im Bereich des Schlagschattens der Windenergie-

anlagen, kann es zu bestimmten Zeiten zu einer deutlichen Wahrnehmbar-

keit der zyklischen Schattenwirkung kommen. Im Rahmen des nachfolgen-

den Genehmigungsverfahrens ist in einer Einzelfallprüfung zu untersuchen,  
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wie Windenergieanlage und Wohngebäude zueinander angeordnet sind 

und ob sich zwischen Immissionsquelle und Immissionsort sichtver-

schattende Elemente (Hofgebäude, Gehölzstrukturen etc.) befinden. 

Nach den Hinweisen des Arbeitskreises Lichtimmissionen des Länderaus-

schusses für Immissionsschutz und nach dem Stand der derzeitigen 

Rechtsprechung wird nicht von einer erheblichen Belästigungswirkung 

ausgegangen, wenn die astronomisch maximal mögliche Einwirkungs-

dauer des Schattenwurfs am Immissionsort nicht mehr als 30 Stunden 

pro Jahr (= tatsächliche mittlere Beschattungsdauer ca. 8 Stunden im 

Jahr) und nicht mehr als 30 Minuten pro Tag beträgt. Laut OVG NRW 

sind in diesem Rahmen bestimmte Einwirkungen im Außenbereich hinzu-

nehmen, da die Betroffenen im Außenbereich wohnen und umso eher mit 

optischen Auswirkungen privilegierter Anlagen rechnen müssen (vgl. 

auch Urteil des OVG NRW vom 18.11.2002 – 7 A 2127 / 00 - und 

Windenergie-Erlass NRW, Punkt 5.2.1.3). Die Einhaltung der o.g. Werte 

kann durch eine Abschaltautomatik sichergestellt werden. 
 

Da im Rahmen dieses Planverfahrens gegenwärtig nicht feststeht, an 

welchen Stellen innerhalb der Konzentrationszonen Windenergieanlagen 

errichtet werden, ist die Einhaltung dieser Grenzwerte im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

 

 
 

B. Optisch bedrängende Wirkung 
 

Bei der Errichtung von Windenergieanlagen mit Höhen von 150 m und 

mehr kann es im direkten Umfeld der Anlage für die Bewohner von Hof-

stellen und Wohnnutzungen im Außenbereich zu einer erdrückenden Wir-

kung durch dieses technische Bauwerk kommen. Als Anhaltswert für 

Abstände zwischen Windenergieanlagen und Wohnnutzungen wird auf 

das Urteil des OVG NRW vom 24.06.2010, AZ. 8 A 2764/09 verwie-

sen, das in einem konkreten Fall die Unzulässigkeit einer Windenergie-

anlage mit einer Gesamthöhe von 150 m in einem Abstand von ca.  

270 m zu einem Wohnhaus (auch) im Außenbereich festgestellt hat. In 

dem zur Orientierung herangezogenen o.g. Urteil hat das OVG an seiner 

bisherigen Rechtsprechung zur optischen Bedrängung von Windenergie-

anlagen festgehalten. Die Prüfung kann konkret zwar nur unter Würdi-

gung aller Einzelfallumstände erfolgen, wobei sich aber grobe Anhaltswerte 

prognostizieren lassen:  

- Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer WKA min-

destens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + ½ Rotordurch-

messer), dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis 

kommen, dass von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu 

Lasten der Wohnnutzung ausgeht.  

- Beträgt der Abstand weniger als das Zweifache der Gesamthöhe, dürfte 

überwiegend eine optisch bedrängende Wirkung der Wohnnutzung vor-

liegen, das Wohnhaus wird von der WEA überlagert und vereinnahmt, 

die Anlage tritt unausweichlich und unzumutbar in das Sichtfeld. 

- Beträgt der Abstand das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe, bedarf es 

regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. Einzu-

beziehen sind hier u.a. die Ausrichtung der Wohnräume und des Gartens 

sowie ggf. Möglichkeiten zur architektonischen Selbsthilfe. Auf das o.g. 

Urteil wird verwiesen. 

 

Eine Prüfung hinsichtlich der sog. optisch bedrängenden Wirkung von 

Windenergieanlagen erfolgt - in Anlehnung an das Urteil des OVG NRW4 

vom 01.07. 2013 - nicht mehr auf Ebene des Flächennutzungsplans, son-

dern im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens. Im Bauan-

trag ist die Gesamthöhe der projektierten Anlage aufgeführt, so dass sich 

ein ggf. erforderliches Abstandserfordernis, unter Berücksichtigung der ört-

lichen Gegebenheiten (Stellung der WEA zur Wohnnutzung, sichtverschat-

tende Elemente etc.), ermitteln lässt. 

 

 

C. Abstände 
 

Aufgrund bestehender Schutzbedürfnisse (Immissionsschutz) und bauord-

nungsrechtlich erforderlicher Abstandsflächen sind Wohnbauflächen, 

gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Gesundheit/Erholung etc. für die 

Errichtung einer Windenergieanlage nicht geeignet. Im Rahmen des Vorent-

wurfs wurde aus Gründen des Immissionsschutzes bzw. um Entwick-

lungsperspektiven der Kommune zu sichern ein Vorsorgeabstand (Puffer) 

                                                
4 OVG NRW, Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 46/12.NE 
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von 500 m zu den o.g. Flächen festgelegt. Dieser wurde im Rahmen der 

Entwurfsfassung der vorliegenden Planung auf 1.000 m erweitert. Auf 

die Begründung zur 76. Änderung des FNP wird verwiesen.  

Um die Richtwerte der TA Lärm (nachts 45 dB(A) für Wohnnutzungen im 

Außenbereich = Mischgebietsniveau) einhalten zu können, ist ein Min-

destabstand von etwa 250-300 m (siehe Referenzanlage) notwendig. Die 

Kommune hat daher einen Vorsorgeabstand von 300 m zu Wohnnut-

zungen im Außenbereich gewählt. Der endgültige Standort einer Wind-

energieanlage innerhalb der Konzentrationszone wird im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens geprüft. 
 

Die unterschiedlichen Vorsorgeabstände ergeben sich daraus, dass 

Bewohner des Außenbereichs nicht die Schutzmaßstäbe eines allgemei-

nen Wohngebiets für sich in Anspruch nehmen können. Der Außen-

bereich ist kein klassisches Baugebiet (selbst für die im Außenbereich 

privilegierten baulichen Nutzungen nicht), sondern soll tendenziell von 

Bebauung freigehalten werden5. Für die Festlegung des Schutzstandards 

ist maßgeblich, dass Wohnnutzungen im Außenbereich nicht privilegiert 

sind und jederzeit damit rechnen müssen, dass in ihrer Umgebung privi-

legierte Anlagen, die land- bzw. forstwirtschaftlichen Charakter haben 

oder der Nutzung der Windenergie dienen, errichtet werden. Bewohnern 

im Außenbereich ist deshalb der Schutzmaßstab zuzugestehen, der für 

Mischgebiete einschlägig ist6.  

 

 

D. Landschaftsbild 
 

Nach § 35(3) Satz 1 Nr. 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher 

Belange vor, wenn das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet wird. Eine 

Verunstaltung setzt voraus, dass das Bauvorhaben dem Orts- oder Land-

schaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von 

einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend 

empfunden wird7,8. 

                                                
5 BVerwG, Beschluss vom 28.07.1999 – BverwG 4 B 38.99 – BRS 62 Nr. 189 
6 OVG Münster, Urteil vom 18.11.2002 – 7 A 2127/00 – BRS 65 Nr. 177 
7 BVerwG, Urteil vom 22.07.1990 - BVerwG 4 c 6.87 - NVwZ 1991, 64; 

Urteil vom 15. Mai 1997 - BVerwG 4 c 23.95 - BRS 59 Nr. 90 

 

Grundsätzlich werden jedoch Windenergieanlagen das Orts- oder Land-

schaftsbild regelmäßig nicht verunstalten8. Die technische Neuartigkeit von 

Windenergieanlagen und die dadurch bedingte Gewöhnungsbedürftigkeit 

hat das Bundesverwaltungsgericht bereits im Urteil vom 18.02.19839 nicht 

nur nicht als Beleg, sondern nicht einmal als Indiz für die Verunstaltung des 

Orts- oder Landschaftsbilds angesehen. Inzwischen gilt dies umso mehr, 

als Windenergieanlagen seit geraumer Zeit zur üblichen Möblierung des 

Außenbereichs gehören und den Gewöhnungseffekt nicht mehr gegen sich, 

sondern auf ihrer Seite haben. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass der 

Gesetzgeber Windenergieanlagen durch die Privilegierung in planähnlicher 

Weise dem Außenbereich zugewiesen und somit zum Ausdruck gebracht 

hat, dass sie dort in der Regel zulässig sind.8 Eine Verunstaltung des 

Landschaftsbilds ist daher nur in Ausnahmefällen anzunehmen, wenn es 

sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige 

Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild 

handelt10. Bloße nachteilige Veränderungen oder Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbilds können Windenergieanlagen dagegen nicht unzulässig 

machen11. 

In weiten Teilen wird das Landschaftsbild in Rheda-Wiedenbrück durch ein 

nahezu ebenes Relief und der typischen parkähnlichen Landschaft in 

Ostwestfalen mit der weit verbreiteten Streubebauung, einzelnen Wald-

bereichen und straßen- bzw. grabenbegleitenden Hecken geprägt. Abwei-

chungen ergeben sich nördlich der Autobahn A 2 durch zusammenhän-

gende Waldbereiche zwischen dem Ortsteil Rheda und dem weiter westlich 

gelegenen Gewerbegebiet Aurea sowie im Bereich der nördlichen Stadt-

gebietsgrenze. Aufgrund des hohen Anteils an sichtverschattenden Elemen-

ten (i.W. Waldbereiche, Baumreihen, Hecken etc.) können Windenergie-

anlagen hier nicht landschaftsbildprägend wahrgenommen werden. 

                                                                                                                        
8 Gatz, Stephan (2013): Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichts-

praxis – 2. Auflage- vhw Dienstleitung GmbH. Bonn, S. 140, Rn. 340 
9 BVerwG 4 C 18.81, BVerwGE 67,23 <33> 
10 VGH Mannheim, Urteil vom 25. Juni 1991 - 8 S 2110/90 - BRS 52 Nr. 74 
11 OVG Bautzen, Urteil vom 18.05.2000 - 1 B 29/98 - NuR 2002, 162 
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Der Landschaftsraum zwischen Wiedenbrück bzw. dem Ortsteil St. Vit 

und der weiter westlich gelegenen Ortschaft Stromberg (Stadt Oelde) 

unterscheidet sich deutlich von den vorgenannten Bereichen im Stadt-

gebiet. Von Stromberg aus, das etwa 70 m höher als die Ortslagen St. 

Vit und Rheda-Wiedenbrück liegt, fällt das Gelände steil ab und läuft 

dann sanft in Richtung Nordosten aus. Der Blick vom „Stomberger Berg“ 

in Richtung Wiedenbrück mit dem vorgelagerten Ortsteil St. Vit und 

umgekehrt stellt für das gesamte Stadtgebiet ein Alleinstellungsmerkmal 

dar. Dieser Landschaftsraum ist neben der Einsehbarkeit auch durch eine 

verhältnismäßig lockere Besiedlung, einen geringen Anteil an Hecken und 

anderen Gehölzstrukturen und fehlenden Vorbelastungen wie Höchst-

spannungsfreileitungen besonders empfindlich. Höhere vertikale Struktu-

ren in diesem Bereich sind der Kirchturm in St. Vit und die Kirchen bzw. 

Industrieanlagen in Wiedenbrück. Erste Windenergieanlagen stehen nord-

östlich des Siedlungsbereichs Rheda-Wiedenbrück im Stadtgebiet Güters-

loh bzw. weiter östlich im Stadtgebiet Rietberg an der B 64. Im Ergebnis 

der Abwägung wird dieser Bereich für die Ausweisung von Konzentra-

tionszonen nicht weiter betrachtet. Auf Kapitel 6 der Begründung wird 

verwiesen. 

Darüber hinaus wird der Eingriff in das Landschaftsbild auch im Rahmen 

des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens behandelt. Dann liegen 

Angaben zu Standort, Art des Turms, Höhe und Rotordurchmesser usw. 

vor. 

 

 

E. Überschwemmungsgebiete 
 

Nach Aussage der Unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh gilt für 

die festgesetzten/neu ermittelten Überschwemmungsgebiete grundsätz-

lich ein Planungs- und Bauverbot. Die Möglichkeit einer Ausnahme 

besteht zwar, wird jedoch sehr restriktiv ausgelegt. Für eine Ausnahme 

müssen die in § 78 Abs. 2 WHG genannten Punkte kumulativ erfüllt 

sein. Hier scheitert eine Ausweisung von Konzentrationszonen für die 

Nutzung der Windenergie in Überschwemmungsgebieten im Stadtgebiet 

im Regelfall.  

Gemäß dem Merkblatt für die Antragstellung nach § 78 WHG für Maß-

nahmen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten der Bezirksregie-

rung in Detmold ist bei Vorhaben, die den Hochwasserrückhalteraum des 

Gewässers vermindern, zu begründen, warum für das Vorhaben kein Alter-

nativstandort außerhalb des Überschwemmungsgebietes genutzt werden 

kann. Insbesondere müssen Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen durch 

das Vorhaben auf Hochwasser (z.B. verloren gehender Retentionsraum, 

Hochwasserabfluss, bestehender Hochwasserschutz, hochwasserange-

passte Bauausführung, Erosionsgefahr) in einem Erläuterungsbericht darge-

legt werden. 

Für Konzentrationszonen, die nur teilweise im Überschwemmungsgebiet 

des Kreises Gütersloh liegen, ist - nach Darstellung der Unteren Wasser-

behörde - vom Antragsteller der komplette Retentionsraumausgleich für alle 

möglichen Anlagen innerhalb einer Zone und verschiedene Nachweise über 

Abflussveränderung usw. beizubringen. 
 

Bereits in der Entwurfsfassung wurden die im Überschwemmungsgebiet 

des Kreises Gütersloh liegenden Flächen nicht mehr als Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie dargestellt. 

 

 

F. Denkmale 
 

Die Errichtung einer Windenergieanlage im Umfeld eines Denkmals verstößt 

nicht grundsätzlich gegen das Denkmalschutzrecht. Nach dem Urteil des 

OVG Lüneburg vom 23.08.2012 (Az. 12 LB 170/11) schützt § 8 Satz 1 

NDSchG das Erscheinungsbild eines Baudenkmals, also die Wirkung des 

Baudenkmals in seiner Umgebung und die Bezüge zwischen dem Baudenk-

mal und seiner Umgebung. Wann eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Erscheinungsbilds eines Baudenkmals anzunehmen ist, lässt sich nicht 

allgemeingültig bestimmen, sondern hängt von den jeweiligen Umständen 

des Einzelfalls, insbesondere von dem Denkmalwert und der Intensität des 

Eingriffs, ab. Je höher der Wert des Denkmals einzuschätzen ist, desto 

eher kann eine erhebliche Beeinträchtigung von dessen Erscheinungsbild 

anzunehmen sein. Je schwerwiegender das Erscheinungsbild betroffen ist, 

desto eher kann die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten sein. Der 

Begriff der "erheblichen Beeinträchtigung“ ist - wie der der "Beeinträchti-

gung" - ein der vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegender unbestimmter 

Rechtsbegriff. 
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Bzgl. des Verhältnisses von Denkmalen zu geplanten baulichen Anlagen 

führt das Gericht aus: "Eine Beeinträchtigung liegt … vor, wenn … die 

jeweilige besondere Wirkung des Baudenkmals, die es als Kunstwerk, als 

Zeuge der Geschichte oder als bestimmendes städtebauliches Element 

auf den Beschauer ausübt, … geschmälert wird. D.h. … nicht, dass neue 

Bauten in der Umgebung eines Baudenkmals völlig an dieses anzupassen 

wären und ihre Errichtung unterbleiben müsste, wenn dies nicht möglich 

oder gewährleistet ist. Hinzutretende bauliche Anlagen müssen sich aber 

an dem Maßstab messen lassen, den das Denkmal gesetzt hat, und 

dürfen es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die 

gebotene Achtung gegenüber den Werten außer Acht lassen, welche 

dieses Denkmal verkörpert. …" (vgl. o.g. Urteil, Rd.-Nr. 58). 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Denkmals kann anzunehmen sein, 

wenn über die erwähnten Voraussetzungen hinaus die Schutzwürdigkeit 

des Denkmals als besonders hoch zu bewerten ist oder dessen Erschei-

nungsbild durch das Vorhaben den Umständen nach besonders schwer-

wiegend beeinträchtigt wird (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss 

vom 25.1.2011 - OVG 2 S 93.10 -, NVwZ-RR 2011). Letzteres kann 

auch etwa dann der Fall sein, wenn die Beziehung zwischen dem Denk-

mal und seiner engeren Umgebung für den Wert des Denkmals von eini-

gem Gewicht ist und das umstrittene Bauvorhaben geeignet ist, den 

Denkmalwert wesentlich herabzusetzen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 

08.03.2012 - 10 A 2037/11). 

Nach dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18.07. 

2013 (Az. 22 B 12.1741) ist als erhebliche Beeinträchtigung eines Denk-

mals nicht nur eine Situation anzusehen, in der ein hässlicher, das ästhe-

tische Empfinden des Betrachters verletzender Zustand, also ein Unlust 

erregender Kontrast zwischen der benachbarten Anlage und dem Bau-

denkmal hervorgerufen wird, sondern auch die Tatsache, dass die Wir-

kung des Denkmals als Kunstwerk, als Zeuge der Geschichte oder als 

bestimmendes städtebauliches Element geschmälert wird. Neue Bauten 

müssen sich weder völlig an vorhandene Baudenkmäler anpassen, noch 

unterbleiben, wenn eine Anpassung nicht möglich ist. Aber sie müssen 

sich an dem vom Denkmal gesetzten Maßstab messen lassen, dürfen es 

nicht gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die gebotene 

Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten Werten vermissen 

lassen. Die genannten Merkmale müssen in schwerwiegender Weise 

gegeben sein, damit von einer erheblichen Beeinträchtigung gesprochen 

werden kann. Je höher der Wert des Denkmals einzuschätzen ist, desto 

eher kann eine erhebliche Beeinträchtigung seines Erscheinungsbilds 

anzunehmen sein; je schwerwiegender das Erscheinungsbild betroffen ist, 

desto eher kann die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten sein. 

Das OVG Lüneburg führte in seiner Entscheidung vom 10.07.2008 (Az. 12 

ME 389/07) aus, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege öffentliche 

Aufgaben sind. Demnach wirken die Eigentümer und Besitzer von Kultur-

denkmälern bei der Wahrnehmung dieser öffentlichen Aufgaben zwar mit, 

zuständig für die Erhaltung von Kulturdenkmälern sind jedoch die Denkmal-

schutzbehörden. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfolgt eine fach-

liche Beratung durch das Landesamt für Denkmalpflege. Demnach kann der 

Eigentümer die Belange des Denkmalschutzes nicht als eigene Rechte 

wahrnehmen und daraus einen Schutzanspruch vor Beeinträchtigungen 

durch Dritte ableiten. 

Im Ergebnis sind in erster Linie der Eigentümer verpflichtet, Kulturdenkmale 

instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, wenn 

nötig, instand zu setzen. Diese Pflichten sind Ausdruck der Sozialpflichtig-

keit des Eigentums im Sinne von Art. 14(2) GG. Denkmalpflege ist eine 

Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang, der nur durch die Inpflichtnahme 

des Eigentümers des Grundstücks Rechnung getragen werden kann. Aus 

der im kulturstaatlichen Interesse liegenden Erhaltungspflicht des Eigen-

tümers folgt jedoch nicht zugleich, dass sich dieser spiegelbildlich auf ein 

ihn schützendes Beeinträchtigungsverbot berufen kann. 

Maßgebliche Grundlage für die Beurteilung des Grades der Denkmal-

beeinträchtigung sind diejenigen Gründe, die zur Unterschutzstellung eines 

Denkmals geführt haben. In einer Einzelfallentscheidung des OVG Münster 

vom 12.02.2013 (Az. 8 A 96/12) urteilte das Gericht, dass die architek-

turgeschichtliche, volkskundliche und siedlungsgeschichtliche Bedeutung 

des (in dieser Entscheidung) betroffenen Denkmals durch die in etwa  

600 m Entfernung errichtete Windenergieanlage unberührt bleibt. Die 

Richter wiesen darauf hin, dass das Denkmalrecht nicht den Blick aus dem 

Denkmal, sondern allenfalls auf das Denkmal schützt. Dieses kann jedoch 

im Einzelfall durch Hecken, Baumreihen und Waldbereiche aus der freien 

Landschaft kaum wahrnehmbar sein. Im Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück 

sind viele kleinere Baudenkmäler (Hofstellen, Heuerlingshäuser etc.) und 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/mwe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE212017521&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mwe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE212017521&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=12%20ME%20389/07
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=12%20ME%20389/07
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html


  

      

Seite 10 

Anlage 1 

selbst die Baudenkmale Haus Aussel und Haus Nottbeck durch umlie-

gende Hecken, Baumreihen und Waldbereiche aus der freien Landschaft 

kaum wahrnehmbar. 
 

Ein besonderes Schutzbedürfnis hinsichtlich des Immissionsschutzes 

sieht das Gericht nicht. Schutzgegenstand des Denkmalrechts ist nicht 

die Wohnnutzung von Denkmälern, sondern das öffentliche Interesse am 

Erhalt des Denkmals. Dieses umfasst dessen Bedeutung für die 

Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die 

Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse aus künstlerischen, 

wissenschaftlichen, volkskundlichen oder städtebaulichen Gründen. 

(OVG Münster, Urteil vom 12.02.2013, Az. 8 A 96/12) 
 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans sind die Belange des Denk-

malschutzes und die Belange einer regenerativen Energieerzeugung 

mittels Windenergie (wobei es sich gemäß § 35(1) Nr.5 BauGB um ein 

privilegiertes Vorhaben handelt) gegeneinander und untereinander abzu-

wägen. Die Entscheidung, ob eine Windenergieanlage zu einer Beein-

trächtigung eines Boden- oder Baudenkmals führt, wird auf der Ebene 

des Genehmigungsverfahrens geprüft. Im Bauantrag sind Standort und 

Gesamthöhe der projektierten Anlage aufgeführt. Ggf. sind aus Gründen 

des Denkmalschutzes Verschiebungen innerhalb der Konzentrationszone 

notwendig.  
 

Allerdings stehen den Belangen des Denkmalschutzes dann gewichtige 

Belange, namentlich die Gewinnung regenerativer Energien und der Um-

stand, dass das Vorhaben in einer Konzentrationszone für die Nutzung 

der Windenergie liegt, gegenüber. 
 

Aufgrund der besonderen regionalen und kulturellen Bedeutung hat die 

Stadt Rheda-Wiedenbrück die denkmalgeschützten Anlagen Haus Aussel 

und Haus Nottbeck bereits in der Entwurfsfassung als Sonderfälle 

betrachtet und den beiden Gebäuden einen Vorsorgeabstand von jeweils 

1.000 m eingeräumt. 

 

 

 

G. Artenschutz 
 

Maßgeblich zur Beurteilung der Artenschutzrechtlichen Bestimmungen ist 

der Leitfaden zur Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes (MKULNV/ 

LANUV 2013: Leitfaden - Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 

der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-West-

falen vom 12.11.2013). Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen 

können Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 

Bundesnaturschutzgesetz auslösen, wobei die baubedingten Wirkfaktoren 

einer Windenergieanlage, aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzung, im Ver-

gleich zu den anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen i.d.R. zu 

vernachlässigen sind. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren lassen sich auf folgende 

grundlegende Auswirkungen reduzieren: 

 Kollisionen mit den sich drehenden Rotorblättern, 

 Barrierewirkung im Bereich von Flugkorridoren, 

 Scheuchwirkung durch Lärm oder Silhouetteneffekte  

=> Lebensraumverluste, 

 Lebensraumverlust am WEA-Standort. 
 

Nach dem o.g. Leitfaden soll bei Flächennutzungsplänen für die Aus-

weisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie die 

Artenschutzprüfung (ASP) - soweit auf dieser Planungsebene bereits 

ersichtlich - abgearbeitet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 

konkreten Anlagenstandorte und -typen bereits bekannt sind. Durch 

Anlagenstandort, -anzahl und -typ können sich spezifische bau-, anlage- 

oder auch betriebsbedingte Auswirkungen ergeben. Da auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans derartige Details noch nicht bekannt sind, erfolgt 

eine abgestufte Prüfung entsprechend dem gegenwärtigen Kenntnisstand.  
 

Um das Risiko von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen abschätzen 

zu können, wurden im Frühjahr/Sommer 2013 Kartierungen zur Erfassung 

der Avifauna und im Herbst 2013 eine Potenzialabschätzung der Fleder-

mäuse durchgeführt. Betrachtet wurden die als „windenergie-empfindlich“ 

geltenden Arten gemäß dem Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes.  
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Erfasst und betrachtet wurde die erste Flächenkulisse vor dem Urteil des 

OVG Münster vom 01.07.2013. In Absprache mit der Unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Gütersloh wurden die Potenzialflächen sowie 

ein Umkreis von etwa 1.000 m als Suchräume hinsichtlich planungs-

relevanter Arten (insb. Greifvögel bzw. deren Niststandorte) untersucht. 
 

Es erfolgte eine Einteilung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzials 

in drei Risikostufen (gering - mittel - hoch). Bereiche mit einem hohen 

artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial (= Bereiche in den unüberwind-

bare artenschutzrechtliche Zulassungshindernisse erkennbar waren) wur-

den bereits in der Entwurfsfassung der vorliegenden Planung von einer 

weiteren Betrachtung ausgeschlossen.  

Hierzu zählen beispielsweise tradierte Brutstandorte des Großen Brach-

vogels bzw. Kiebitz-Brutkolonien, Feldlerche etc. Hier liegen Anhalts-

punkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

gemäß § 44 BNatSchG vor, welche kaum oder nur mit hohen Aufwand 

vermieden werden können. Im Einzelfall können die Konflikte zwar lösbar 

sein, die Auslösung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist 

derzeit jedoch wahrscheinlich. Zusätzlich sind auch Bereiche mit einem 

hohen artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial aus anderen, teilweise 

überlagernden, Gründen (z.B. Überschwemmungsgebiete) im Zuge der 

Abwägung ausgeschlossen worden.  
 

Im Ergebnis wiesen die Potenzialflächen 1.1, 1.5, 1.6, 4.2, 5.4, 5.5, 

6.1, 7.5, 8.1 und 9.1 - 9.4 (z.T. auch nur in Teilbereichen) ein hohes 

Konfliktpotenzial bzgl. des Artenschutzes auf und wurden daher für eine 

Nutzung der Windenergie nicht weiter betrachtet.  

Eine Ausnahme stellt die Potenzialfläche 6.1 (Konzentrationszone VII) 

dar. Diese wurden trotz eines in Teilbereichen hohen Konfliktpotenzials 

(auf Grund eines langjährigen Standortes einer Kiebitz-Brutkolonie) weiter 

betrachtet (Erläuterungen siehe unten). 
 

Im Rahmen der Stufe I (Vorprüfung) wurde für die reduzierte Fläche der 

Konzentrationszonen geprüft, ob für die als WEA-empfindlich geltenden 

Arten der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen derzeit 

erkennbar ist. Sofern eine betriebsbedingte Betroffenheit nicht ausge-

schlossen werden konnte (d.h. Art gilt als WEA-empfindlich und Vorkom-

men der Art liegt im Wirkraum) wurde die Stufe II (Vertiefende Prüfung) 

durchgeführt. Daher wurde für 5 Fledermausarten (Breitflügelfledermaus, 

Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwerg-

fledermaus) und zwei Vogelarten (Kiebitz und Rohrweihe) die Stufe II 

begonnen. Diese führte zu folgenden Ergebnissen: 

Fledermäuse: Bei Einhaltung von den in der ASP definierten Abschaltzeiten 

kann derzeit eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten 

Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler, Rauhaut-

fledermaus und Zwergfledermaus ausgeschlossen werden. Im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens kann der Antragsteller unter Berücksichtigung 

der umfangreichen Untersuchungsanforderungen des Leitfadens (vgl. Leit-

faden Ziffer 6.4) gegebenenfalls zu einer abweichenden vorhaben- und art-

spezifischen Einschätzung kommen, die es u.U. ermöglicht die Abschalt-

zeiten weiter einzugrenzen. Werden keine weiteren Untersuchungen durch-

geführt, ist von den genannten Zeiten auszugehen. Unüberwindbare Zulas-

sungshindernisse sind, unter der Voraussetzung dass die Abschaltzeiten 

eingehalten werden, derzeit nicht erkennbar. Die Artenschutzprüfung kann 

derzeit nicht abgeschlossen werden und muss im nachgelagerten Genehmi-

gungsverfahren ergänzt (insbesondere durch die Festlegung der Abschalt-

zeiten und des Monitorings) und ggf. überarbeitet werden. In die Betrach-

tung sind derzeit noch nicht bekannte projektspezifische bau- und anlage-

bedingte Auswirkungen einzubeziehen.  
 

Kiebitz: Auf Teilbereichen der Konzentrationszone VII wurde eine Brut-

kolonie des Kiebitzes kartiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für 

diese Bereiche artenschutzrechtliche Konflikte (hohes Konfliktpotenzial) 

erkennbar. Um das Zulassungshindernis überwinden zu können sind vor-

aussichtlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig die der Leit-

faden als geeignet ansieht (Schaffung von geeigneten Ausweichhabitaten, 

vgl. Leitfaden Anhang 6). Im nachgelagerten Zulassungsverfahren ist eine 

mögliche Betroffenheit intensiv zu prüfen.  

Eine Schaffung von Ausweichhabitaten auf der Fläche selbst ist vermutlich 

mit erheblichem Aufwand umsetzbar, jedoch nicht auszuschließen. Die 

Betroffenheit hängt insbesondere von der individuellen Anlagenkonfigu-

ration ab. Je nach Projektausgestaltung können mögliche Standorte auch 

außerhalb des Meideradius liegen. Für die Art kann die Artenschutzprüfung 

derzeit nicht abgeschlossen werden und muss im nachgelagerten Genehmi-

gungsverfahren ergänzt (insbesondere durch Aussagen zur Raumnutzung, 
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ggf. Vermeidungsmaßnahmen) und ggf. überarbeitet werden. In die 

Betrachtung sind derzeit noch nicht bekannte projektspezifische bau- und 

anlagebedingte Auswirkungen einzubeziehen. Unüberwindbare Zulas-

sungshindernisse sind derzeit jedoch nicht erkennbar. 

Mit der Fachbehörde abgestimmte Vorgehensweise für die Konzentra-

tionszone VII: Teilbereiche der Fläche dienen Kiebitz als Nahrungs- und 

Brutrevier. Diese Flächen wurden bereits in der Entwurfsfassung - im Ein-

vernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde - nicht als Konzentra-

tionszone dargestellt. Auf die Stellungnahme der Unteren Landschafts-

behörde vom 17.06.2014 wird verwiesen. 

Mögliche Anlagenbetreiber werden jedoch ausdrücklich darauf hingewie-

sen, dass im nachfolgenden Genehmigungsverfahren eine abschließende 

Artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen ist. Erst dann können die 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG abschließend beantwortet wer-

den. Im Ergebnis können diese Untersuchungen dazu führen, dass in 

Teilbereichen der o.g. Fläche keine Windenergieanlagen errichtet werden 

können. 
 

Rohrweihe: Alle Konzentrationszonen weisen einen Abstand von  

1.000 m und mehr zu bekannten Rohrweihen-Brutplätzen auf. Eine Aus-

nahme stellen Bereiche der Konzentrationszone X und XI dar, die im 

Umfeld eines Brutplatzareals liegen. Im Rahmen der Kartierungen konnte 

nicht abschließend geklärt werden, ob der Brutplatz sich in einem Schilf-

bereich am Eusternbach oder im Bereich von angrenzenden Getreide-

äckern befindet. Sollte die Art auf einer Ackerfläche brüten (Getreide-

brut), ist ggf. die Verlagerung des Brutplatzes möglich. Daher wurde in 

der Entwurfsfassung das Risiko als „mittel“ eingestuft. Wo und ob 

essenzielle Nahrungshabitate im Umfeld vorhanden sind, konnte im 

Rahmen der durchgeführten Brutvogelerfassung nicht abschließend 

geklärt werden.  

Im Rahmen des Abstimmungstermins am 24.07.2014 mit Vertretern der 

Bezirksregierung, des Kreises Gütersloh, der Stadt Rheda-Wiedenbrück 

und den beauftragten Planungsbüros im Rathaus der Stadt Rheda-

Wiedenbrück stellte die Untere Landschaftsbehörde die neusten Erkennt-

nisse und Beobachtungen hinsichtlich der Rohrweihe im Bereich südlich 

des Ortsteils Batenhorst vor. Im Ergebnis bestehen für die Konzentra-

tionszonen X und XI unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse 

hinsichtlich der hier vorkommenden Rohrweihe. Auf die ergänzende Stel-

lungnahme des Kreises Gütersloh vom 28.07.2014 wird verwiesen. 
 

Im Ergebnis werden die o.g. Konzentrationszonen im Entwurf zur erneuten 

Offenlage nicht mehr betrachtet. Dem Artenschutz wird der Vorrang vor 

der Errichtung von Windenergieanlagen eingeräumt. 

 

Weitere Vogelarten: 

Im Jahr 2014 konnte im Stadtgebiet ein Bruterfolg des Wanderfalken nach-

gewiesen werden. Der Brutplatz befindet sich demnach auf einer Gewerbe-

fläche südlich von Wiedenbrück und somit im Siedlungsbereich außerhalb 

der Untersuchungsgebiete. Er ist mehr als ca. 2.500 m von den nächst-

gelegenen Konzentrationszonen VII-IX entfernt. Für das Jahr 2013 erfolgte 

kein Nachweis. Im Rahmen der Beteiligungsverfahren wurden von den 

genannten Verbänden und Organisationen keine Hinweise und Anregungen 

zum Wanderfalken vorgebracht. Der Leitfaden gibt ein Untersuchungs-

gebiet von 1.000 m um den Horststandort vor. Artenschutzrechtliche 

Hindernisse sind auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht erkennbar. 
 

Der Rotmilan sowie der Weißstorch wurden im Rahmen der o.g. Kartierun-

gen als Nahrungsgäste im Stadtgebiet nachgewiesen. 

 

Als Ergebnis der Stufe II lässt sich feststellen, dass für die verbliebenen 

Konzentrationszonen derzeit keine unüberwindbaren Zulassungshindernisse 

erkennbar sind. Eine vollständige Bearbeitung der ASP ist auf der Ebene 

des Flächennutzungsplans nicht möglich. Daher erfolgt die abschließende 

Bewältigung der artenschutzrechtlichen Sachverhalte auf der nachgelager-

ten Ebene im Genehmigungsverfahren. Die projektspezifische Konzeption 

von gegebenenfalls erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Ab-

schaltszenarien) und/oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann auf 

der FNP-Ebene nicht vorgegeben werden und muss im Genehmigungs-

verfahren nachgeholt werden. Ebenso können Betroffenheiten von nicht als 

windenergieempfindlich geltenden Arten, beispielsweise durch die 

Beeinträchtigung von Gehölzbeständen oder Kleingewässern im Zuge der 

Erschließungsmaßnahmen, hervorgerufen werden 
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H. Richtfunk 
 

Über Richtfunk werden Informationen kabellos von Punkt zu Punkt über-

tragen. Um die Übertragungsqualität und Verfügbarkeit zu gewährleisten 

müssen diese Richtfunkstrecken frei von Hindernissen sein. Türme und 

Rotoren von Windenergieanlagen (WEA) dürfen nicht in die freizuhal-

tende Fresnelzone des Richtfunkstrahls reichen. Der horizontale und 

vertikale Radius dieser Zone ist abhängig von der Frequenz der Richt-

funkverbindung. In der Regel ist zwischen dem Richtfunkstrahl und der 

WEA einen Abstand von 15-50 Metern einzuhalten. Da WEA heute meist 

eine große Nabenhöhe aufweisen und Richtfunkstrecken sich in geringen 

Höhen von etwa 20 m über Grund befinden, können die Rotoren Richt-

funkstrecken auch überragen. Teilweise werden Richtfunkanlagen sogar 

an Türmen von Windenergieanlagen montiert. 
 

Da Anlagenstandort und -höhe auf der Ebene der vorbereitenden Bauleit-

planung nicht bekannt sind, erfolgt die Prüfung möglicher Störeinflüsse 

und daraus resultierende Abstandserfordernisse zu Richtfunkstrecken im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Um Störungen zu vermeiden, 

kann der Anlagenstandort ggf. auch innerhalb der Konzentrationszone 

verschoben werden. 

 

 
 

I. Wertminderung von Gebäuden und Grundstücken 
 

Unter dem Gesichtspunkt der Wertminderung kommt ein Abwehr-

anspruch nur dann in Betracht, wenn die Wertminderung die Folge einer 

dem Betroffenen unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglich-

keiten des Grundstücks ist. Auf die Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts wird verwiesen: „Einen allgemeinen Rechtssatz des Inhalts, 

dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminde-

rung bewahrt zu werden, gibt es nicht.“ (BVerwG, Entscheidung vom 

13.11. 1997, Az. 4 B 195/97).  

Artikel 14(1) GG schützt zwar die Nutzbarkeit des Eigentums und die 

diesbezügliche Verfügungsfreiheit. Rechtmäßige, hoheitlich bewirkte 

Minderungen des Marktwerts eines Vermögensguts berühren jedoch in 

der Regel nicht den Schutzbereich des Eigentumsrechts. Dies gilt insbe-

sondere auch für Wertverluste an einem Grundstück, die durch die 

behördliche Zulassung eines Vorhabens in der Nachbarschaft eintreten 

(siehe BVerfG vom 24.01. 2007, Az. 1 BvR 382/05 und VGH München 

vom 05.10.2007, Az. 22 CS 07.2073). 

Im Rahmen der Baugenehmigung wird sichergestellt, dass die Belange des 

Immissionsschutzes in ausreichendem Maß berücksichtigt werden. Hin-

sichtlich einer möglichen Beeinträchtigung durch die sog. erdrückende Wir-

kung erfolgt eine Betrachtung des Einzelfalls. Durch die Errichtung einer 

Windenergieanlage wird pauschal keine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Nutzungsmöglichkeiten der Privatgrundstücke bzw. ein Eingriff in Artikel 

14 GG gesehen. 

 

 
 

J. Veränderung des Wohnumfelds 
 

Die im Umfeld der Konzentrationszonen gelegenen Wohnnutzungen erfah-

ren im Rahmen der Errichtung von Windenergieanlagen eine Veränderung in 

ihrem heute landwirtschaftlich geprägten Umfeld, die umso nachteiliger ist, 

je näher sie an einer Konzentrationszone liegen oder je direkter die Blick-

beziehung in Richtung WEA besteht. Nach den Regelungen des § 35 

BauGB soll der Außenbereich unter dem Aspekt der Bodennutzung grund-

sätzlich für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie die weiteren 

in § 35(1) BauGB bezeichneten privilegierten Vorhaben - auch der Wind-

energie - zur Verfügung stehen. Bei Wohnnutzungen im Außenbereich 

handelt es sich nicht um privilegierte Vorhaben nach § 35(1) BauGB, diese 

werden dort nur geduldet. 
 

Veränderungen im Lebensumfeld z.B. durch den Bau einer Windenergie-

anlage können ein legitimes Ergebnis von öffentlich-rechtlichen Planver-

fahren sein, die gemäß Baugesetzbuch möglich sind und in denen die 

kommunalen und gesamtgesellschaftlichen Interessen und Belange mit den 

betroffenen privaten Belangen abzuwägen sind. Zudem besteht gemäß 

ständiger Rechtsprechung der Obergerichte kein Rechtsanspruch für 

Bewohner im Außenbereich auf Beibehaltung einer unverbaubaren Aussicht 

in den Freiraum. Reaktionen auf dem Immobilienmarkt mit Auswirkungen 

auf die Grundstücksbewertung sind grundsätzlich möglich und müssen im 

Zuge von öffentlichen Planverfahren i.A. auch hingenommen werden.  
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K. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen/Windhöffigkeit 
 

Die Privilegierung einer Windkraftanlage nach § 35(1) Nr. 5 BauGB setzt 

voraus, dass der Standort objektiv nicht völlig ungeeignet ist.  

Der Energieatlas NRW weist für das Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück eine 

mittlere Windgeschwindigkeit in 135 m Höhe über Grund zwischen 5,75 

und 6,50 m/s aus. Die Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 

- Windenergie (LANUV-Fachbericht 40 aus dem Jahr 2012) geht bei 

einer mittleren Windgeschwindigkeit > 6 m/s in 135 m über Grund von 

einem wirtschaftlichen Windfeld aus (siehe dort, Kap. 6.1). 

Nach dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18.07. 

2013 (Az. 22 B 12.1741) liegt die Wirtschaftlichkeit des Betriebs einer 

Windenergieanlage im Unternehmerrisiko des Betreibers und ist keine 

Voraussetzung einer Privilegierung. Für eine Privilegierung genügt, dass 

ein Vorhaben nach Art und Umfang grundsätzlich geeignet ist, mit 

Gewinnerzielungsabsicht geführt zu werden; ein Rentabilitätsnachweis 

ist nicht erforderlich (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.10.2012, Az. 4 C 

9.11). 

 

 

L. Erschließung von Anlagenstandorten 
 

Nach dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18.07. 

2013 (Az. 22 B 12.1741) stellt der Begriff der Erschließung in § 35(1) 

BauGB auf das durch die Nutzung des fertig gestellten Vorhabens verur-

sachte Verkehrsaufkommen ab. Eine Erschließung ist daher gesichert, 

wenn die Erschließungsanlage im Zeitpunkt der Ingebrauchnahme des 

Bauwerks funktionstüchtig angelegt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 30.08. 

1985, Az. 4 C 48/81). Für Windkraftanlagen genügt daher ihre Erreich-

barkeit mit den für nach der Ingebrauchnahme anfallende Kontroll- und 

Wartungsarbeiten erforderlichen Fahrzeugen, wofür im Regelfall keine 

Schwerlastfahrzeuge erforderlich sind.  

 

 
 

M. Sogenannte „umfassende Wirkung“ von Windenergieanlagen 
 

Aus der Öffentlichkeit wurde neben der erdrückenden Wirkung auch eine 

mögliche Einkesselung/Umzingelung thematisiert. Grundsätzlich sind der-

artige Aspekte nicht anhand allgemeingültiger Kriterien zu beurteilen,  

sondern es bedarf einer Überprüfung des jeweiligen Einzelfalls. Dies erfolgt 

i.d.R. im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. 

Derzeit liegt keine allgemeingültige oder gesetzlich verankerte Unter-

suchungsmethodik zu den Wirkungen einer Umzingelung durch Windener-

gieanlagen auf Anwohner im Umfeld vor. Um sich dieser Thematik zu 

nähern, bezieht sich die Stadt auf ein Urteil des OVG Magdeburg12. Danach 

ist auf die Ausweisung solcher Gebiete zu verzichten, die zu einer Einkrei-

sung von Siedlungsbereichen führen und damit auf die Bewohner bedroh-

lich wirken und sie belästigen. Insoweit wird angenommen, dass eine Ein-

kreisung dann vorliegt, wenn im Gesichtsfeld (= 180°) Windenergie-

anlagen in einem Winkel von 120° um den Siedlungsbereich eine deutlich 

sichtbare, geschlossene, den Siedlungsbereich umgreifende Kulisse bilden.  

Das vom Regionalen Planungsverband Vorpommern in Auftrag gegebene 

und im Jahr 2013 erstellte Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften 

durch Windenergieanlagen“ betrachtet ausschließlich Siedlungen (Reines 

Wohngebiet [WR], Allgemeines Wohngebiet [WA], Dorfgebiet [MD], Misch-

gebiet [MI] und der Gesundheit dienende Sondergebiete [SO]). Als Betrach-

tungsraum wird dabei ein Umkreis von 3.500 m um den geometrischen 

Mittelpunkt einer Siedlung herangezogen. Das Gutachten thematisiert das 

sog. Fusionsblickfeld, d.h. es wird angenommen, dass zwischen Windparks 

ein Freihaltekorridor von 60° (=1/3 des Gesichtsfelds von 180°) einge-

halten werden sollte. Splittersiedlungen und Einzelgehöfte im Außenbereich 

bleiben bei der Betrachtung von optischen Wirkungen unberücksichtigt, da 

sie - aufgrund der Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich 

- gegenüber der Wohnnutzung im Innenbereich i.d.R. einen geringeren 

Schutzanspruch aufweisen. 

 

 

Über die eingegangenen Anregungen ist nunmehr zu beraten. Auf Grund-

lage der Ergebnisse der Offenlage gemäß § 3(2) und 4(2) BauGB wurden 

Abwägungsvorschläge zum Feststellungsbeschluss ausgearbeitet, die in 

der Sitzung des Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 

vorberaten und anschließend im Rat der Stadt beschlossen werden. 

                                                
12 OVG Magdeburg, Beschluss vom 16.03.2012, Az. 2 L 2/11 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019087&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019087&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE108938503&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/hut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE108938503&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold zur Landesplanerischen 

Anfrage: 

 

 

 

zur Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold 

 

Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold stellt der im 

Regionalplan dargestellte Wald ein planerisches Tabu dar. Die Nutzung von 

Waldflächen für Windkraftanlagen ist ausgeschlossen. Dies wurde bisher 

im Grundsatz auch im Plankonzept der Stadt berücksichtigt. Der Flächen-

nutzungsplan ist jedoch nicht parzellenscharf. Trotz möglicher Ungenauig-

keiten aufgrund des Maßstabsunterschieds (1:50.000 auf 1:10.000) wer-

den im Entwurf zur erneuten Offenlage sämtliche Waldflächen (auch 

Kleinstflächen) nicht mehr betrachtet. Die Abgrenzung der im Regionalplan 

dargestellten Waldflächen wurden der Stadt in digitaler Form zur Verfü-

gung gestellt. Die betroffenen Geltungsbereiche werden entsprechend 

verkleinert. 

 

Darüber hinaus kommen die Bereiche, in denen sich Biotopverbundflächen 

und Bereiche zum Schutz der Landschaft/landschaftsorientierte Erholung 

(BSLE) überlagern, für eine Ausweisung als Konzentrationszone für die 

Nutzung der Windenergie nicht in Frage.  

 

Gemäß § 1(4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. Plankarte und Begründung der 76. FNP-Änderung werden ent-

sprechend geändert. 

 

 

Weiterhin wurden im Rahmen der vorliegenden Planung auch Randbereiche 

der im Flächennutzungsplan als Wald ausgewiesenen Flächen als Konzen-

trationszone dargestellt. Diese zeichnerischen Ungenauigkeiten wurden zur 

erneuten Offenlage korrigiert. 
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Mit Stellungnahme vom 28.07.2014 stellt der Kreis Gütersloh die Befrei-

ung von den Verboten der Landschaftsschutzverordnung im nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren vorbehaltlich der Eingriffsbewertung und einer 

gegebenenfalls erforderlichen artenschutzrechtlichen Prüfung in Aussicht. 
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Die Anregungen des Dezernats 33 werden im nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahren berücksichtigt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 1 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt das 

Ergebnis der landesplanerischen Anfrage zur Kenntnis und empfiehlt dem 

Rat der Stadt folgende Beschlussfassung: Das Ergebnis der landesplane-

rischen Anfrage wird zur Kenntnis genommen. Gemäß § 1(4) BauGB sind 

Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Sämtliche im Regio-

nalplan dargestellten Waldflächen sowie die Flächen, in denen sich die 

Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung 

(BSLE) und Flächen des Biotopverbunds überlagern, werden in der Flächen-

kulisse zur Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Wind-

energie herausgenommen. 

Die im Flächennutzungsplan als Wald ausgewiesenen Flächen werden nicht 

mehr als Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie dargestellt. 
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Im Rahmen der Offenlage eingegangene Anregungen der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

 

 

 

zur Stellungnahme Amprion GmbH 

 

Die Anregungen der Amprion GmbH werden zur Kenntnis genommen. Auf 

die Hinweise zur Abwägung, Punkt H. Richtfunk wird verwiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 2 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Anregungen der Amprion GmbH werden zur 

Kenntnis genommen. 
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zur Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold 

 

zu 1.: 

Die Begründung wird bzgl. eines Hinweises auf die Altablagerung im nord-

westlichen Bereich der Konzentrationszone VI ergänzt. Die Belange des 

Bodenschutzes werden im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsver-

fahrens beachtet. 
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zu 2.: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis 

ist in Kapitel 11.8 der Begründung bereits formuliert. 

 

 

zu 3.: 

Wie in der Stellungnahme dargelegt, bestehen hinsichtlich der von der 

oberen Bodenschutzbehörde zu prüfenden Bodenschutzbelange keine 

Bedenken. Entgegen der Stellungnahme der oberen Bodenschutzbehörde 

befindet sich jedoch ein kleinerer Teilbereich der Potenzialfläche 6.4 bzw. 

der Konzentrationszone IX laut Bodenkarte des Geologischen Dienstes 

Nordrhein-Westfalen (Karte der schutzwürdigen Böden in NRW 1:50.000) 

ein besonders schutzwürdiger Plaggenesch (L4116_oE831) aufgrund der 

Funktion als Archiv der Kulturgeschichte (Schutzstufe 3). 

Vor dem Hintergrund der landespolitischen und kommunalen Ziele hinsicht-

lich einer ressourcenschonenden Energieerzeugung ist die Stadt Rheda-

Wiedenbrück bemüht der Windenergie im Stadtgebiet substanziell Raum zu 

schaffen. Wie in der Begründung dargelegt, hat sich die ursprüngliche 

Flächenkulisse zur Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung 

der Windenergie im Verlauf des Verfahrens - aus unterschiedlichen Grün-

den - von 6 % des Stadtgebiets auf gegenwärtig 2,1 % verringert. Raum 

für weitere Flächenreduzierungen wird gegenwärtig nicht gesehen. 

Aufgrund der geplanten Nutzung werden nur lokal beschränkte Eingriffe in 

den Boden erwartet. Darüber hinaus ist im nachfolgenden Genehmigungs-

verfahren zu prüfen, ob im Rahmen der Standortplanung (innerhalb der 

einzelnen Konzentrationszonen) räumliche Verschiebungen in Bereiche mit 

Böden geringerer Wertigkeit möglich sind. Im Rahmen der vorliegenden 

Planung wird den energiepolitischen Zielen ein Vorrang gegenüber den 

Belangen des Bodenschutzes eingeräumt. 
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Beschlussvorschlag Nr. 3 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Begründung wird bzgl. eines Hinweises auf die 

Altablagerung im nordwestlichen Bereich der Konzentrationszone VI 

ergänzt. Da im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung i.d.R. keine 

Bereiche mit besonders schutzwürdigen Böden überplant werden und um 

das Planungsziel nicht zu gefährden, wird an der Flächenkulisse zur 

Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 

festgehalten. Nur ein kleinerer Teilbereich im Westen der 

Konzentrationszone IX ist laut Bodenkarte als „besonders schutzwürdiger 

Plaggenesch (L4116_oE831)“ aufgrund der Funktion als Archiv der 

Kulturgeschichte dargestellt. Ein innerhalb der Genehmigungsplanung 

erstelltes Bodengutachten kann Hinweise zum Bodenaufbau und 

Empfehlungen zur Bauausführung geben. Zudem werden durch die 

geplante Nutzung nur lokal beschränkte Eingriffe in den Boden erwartet. 

Die Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie wird weiterhin als 

grundsätzlich geeignet bewertet. Im nachfolgenden Genehmigungs-

verfahren ist insgesamt zu prüfen, ob im Rahmen der Standortplanung 

(innerhalb der einzelnen Konzentrationszonen) räumliche Verschiebungen in 

Bereiche mit Böden geringerer Wertigkeit möglich sind. Nach 

gegenwärtigem Kenntnisstand werden die vorgebrachten Anregungen und 

Hinweise im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in ausreichendem 

Maß berücksichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzen-

trationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und  

Dienstleistungen der Bundeswehr 

 

Die Anregungen werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berück-

sichtigt. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen der Bundeswehr wird dann über Standort und Abmessungen 

geplanter Windenergieanlagen beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 4 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Anregungen des Bundesamts für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
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zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Bayreuth 

 

Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sicher-

gestellt, dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der 

Konzentrationszonen nicht in die geplante Richtfunktrasse bzw. die zuge-

hörigen Schutzkorridore hineinragen. Der Versorgungsträger wird über die 

nachfolgenden Planungen informiert. Auf die Hinweise zur Abwägung, 

Punkt H. Richtfunk wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 5 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zur Thematik der Richtfunktrassen wird auf die Hin-

weise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die 

Begründung mit Umweltbericht zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sichergestellt, 

dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der Konzentra-

tionszonen nicht in Richtfunktrassen bzw. die zugehörigen Schutzkorridore 

hineinragen. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Bielefeld 

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden die bestehenden Versor-

gungsleitungen der Deutschen Telekom berücksichtigt. Um einen für die 

Fernwartung/Überwachung einer Windenergieanlage notwendigen An-

schluss an das Telekommunikationsnetz sicherstellen zu können wird der 

Versorgungsträger mindestens 6 Monate vor Baubeginn über die Planung 

informiert. 
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Beschlussvorschlag Nr. 6 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die bestehenden Versorgungsleitungen der Deutschen 

Telekom werden im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens 

berücksichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der Gelsenwasser AG 

 

Die in der beigefügten Karte rot dargestellte Leitungstrasse (die den Stadt-

teil Wiedenbrück südlich der Autobahntrasse durchzieht und am Umspann-

werk im Bereich des Wasserturms endet) betrifft keine der in der Entwurfs-

fassung dargestellten Konzentrationszonen. Die blau dargestellte Leitungs-

trasse (die von Südwesten nach Nordosten durch den Stadtteil Reda ver-

läuft) durchzieht die Konzentrationszone XIV, weitere Konzentrationszonen 

sind nicht betroffen.  
 

Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sicher-

gestellt, dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der 

Konzentrationszonen nicht in die geplante Richtfunktrasse bzw. die zuge-

hörigen Schutzkorridore hineinragen. Der Versorgungsträger wird über die 

nachfolgenden Planungen informiert. Auf die Hinweise zur Abwägung, 

Punkt H. Richtfunk wird verwiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 7 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfah-

rens wird sichergestellt, dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen 

innerhalb der Konzentrationszonen nicht in die geplante Richtfunktrasse 

bzw. die zugehörigen Schutzkorridore hineinragen. Das Plankonzept mit der 

Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 

wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der GNU 

 

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück nimmt hinsichtlich des Natur und Arten-

schutzes wie folgt Stellung:  

a. Steinkauz- und Kiebitzvorkommen im Raum St.Vit / Batenhorst:  

Der Steinkauz gilt nach dem Leitfaden zur Umsetzung des Arten- und 

Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von WEA in NRW 

nicht als WEA-empfindlich. Ggf. auftretende Bau- und anlagebedingte 

Wirkungen (z.B. durch Erschließungsmaßnahmen) sind im Einzelfall im 

Genehmigungsverfahren zu betrachten. Die Kiebitzvorkommen wurden 

im Rahmen der vorliegenden Planung bereits hinreichend berücksichtigt. 

Eine Detailprüfung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. 
 

b. Fledermäuse/Abschaltlogarithmen:  

Der Leitfaden empfiehlt die Abschaltung von WEA zu bestimmten Zeiten 

zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos als wirksame, 

geeignete Maßnahme zur artspezifischen Vermeidungs- und Schadens-

begrenzung vor. 
 

c. Weißstorch:  

Im Rahmen der Erfassung windenergiesensibler Brutvogelarten wurde 

der Weißstorch im nordöstlichen/östlichen Stadtgebiet zweimal als Nah-

rungsgast beobachtet. Brutvorkommen und bedeutende Flugrouten sind 

für den Planungsraum nicht bekannt. Artenschutzrechtliche Konflikte 

sind derzeit nicht erkennbar. Aktuelle Vorkommen sind im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen.  

 

 

Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens stellt der Kreis 

Gütersloh sicher, dass die Schutzbedürfnisse der Wohnsiedlungsbereiche/ 

Wohnnutzungen im Außenbereich hinsichtlich möglicher Immissionen 

(Schall, Schattenwurf etc.) in ausreichendem Maß berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus werden dann auch Vorgaben zu Bauzeiten und zum Schutz 

vor Umweltschäden getroffen.  
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Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung aus-

geführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. durch 

Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der Grund-

stückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. Sicher-

heitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherstellen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 8 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den Fragestellungen Artenschutz, Immissionsschutz 

und einen späteren Rückbau von Windenergieanlagen wird auf die Hin-

weise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die 

Begründung mit Umweltbericht und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-

Änderung verwiesen. Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsver-

fahrens wird sichergestellt, dass die vorgetragenen Anregungen und Hin-

weise beachtet werden. Darüber hinaus wird der Rückbau von Wind-

energieanlagen sichergestellt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von 

Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme des Kreises Gütersloh 

 

Abt. Gesundheit 

Die Anregungen und Hinweise der Abt. Gesundheit werden zur Kenntnis 

genommen. Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ist für die im 

Bereich der Schutzzone III gelegenen Konzentrationszonen - im Rahmen 

einer Einzelfallprüfung - nachzuweisen, dass die Errichtung einer Windener-

gieanlage mit den Schutzbestimmungen nach der jeweiligen Wasserschutz-

gebietsverordnung in Einklang steht.  

 

 

Abt. Bauen, Wohnen, Immissionen 

Die Anregungen und Hinweise der Abt. Bauen, Wohnen, Immissionen wer-

den zur Kenntnis genommen. Der Immissionsschutz (Schall, Schattenwurf 

etc.) wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft, die Einhaltung 

der Grenzwerte wird sichergestellt. 

 

 

Abt. Tiefbau, Untere Wasserbehörde 

Die Anregungen und Hinweise der Abt. Tiefbau, Untere Wasserbehörde 

wurden im Rahmen des Planverfahrens berücksichtigt.  

 

 

Abt. Tiefbau, Kultur und Wasserbau 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde die Anregung berücksichtigt und die 

Errichtung von Windenergieanlagen in Überschwemmungsgebieten grund-

sätzlich ausgeschlossen. Die Abgrenzung der Überschwemmungsgebiete 

wurde von der Bezirksregierung Detmold zur Verfügung gestellt. Die Dar-

stellung in FNP ist nicht parzellenscharf, geringfügige Abweichungen sind 

denkbar/möglich. 

Die Anregungen und Hinweise der Abt. Tiefbau, Kultur und Wasserbau 

werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen von Wind-

energieanlagen nicht in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

errichtet werden. 
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Abt. Umwelt, Untere Landschaftsbehörde 

Die Anregungen der Unteren Landschaftsbehörde sind hinsichtlich des 

Vorkommens der Rohrweihe nicht ausreichend konkret. Auf die ergänzen-

den Stellungnahmen vom 16.07. und 28.07.2014 wird verwiesen. Darüber 

hinaus wird auch auf die Stellungnahme der ULB vom 16.01.2014 und den 

entsprechenden Abwägungsvorschlag verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 9 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Anregungen und Hinweise des Kreises Gütersloh 

Abt. Gesundheit, Abt. Bauen, Wohnen, Immissionen, Abt. Tiefbau, Untere 

Wasserbehörde und Abt. Tiefbau, Kultur und Wasserbau werden zur 

Kenntnis genommen. Die Belange des Immissionsschutzes sowie des Trink- 

und Hochwasserschutzes werden im Rahmen des Genehmigungsverfah-

rens berücksichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 

Bzgl. der Stellungnahme der Unteren Landschaftsbehörde wird auf die 

Beschlussvorschläge zu den ergänzenden Stellungnahmen vom 16.07. und 

28.07.2014 verwiesen. 
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zur ergänzenden Stellungnahme des Kreises Gütersloh 

Abt. Umwelt, Untere Landschaftsbehörde 

 

Als Ergebnis des Abstimmungstermins am 24.07.2014 mit Vertretern der 

Bezirksregierung, des Kreises Gütersloh, der Stadt Rheda-Wiedenbrück und 

den beauftragten Planungsbüros im Rathaus der Stadt Rheda-Wiedenbrück 

bestehen für die im Bereich der Konzentrationszonen X und XI vorkom-

mende Rohrweihe unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse, die 

einer Errichtung von Windenergieanlagen auf diesen Flächen entgegen-

stehen. Auf die ergänzende Stellungnahme vom 28.07.2014 wird verwie-

sen. 

 

Die in diesem Bereich verbleibende Konzentrationszone XII eignet sich auf-

grund ihrer Größe von etwa 6,3 ha voraussichtlich nur für die Errichtung 

einer einzelnen Windenergieanlage. Da die Ausweisung einer einzelnen 

Solitärfläche den Zielen der Stadt Konzentrationszonen für die Nutzung der 

Windenergie auszuweisen nicht entspricht, wird auch die Konzentrations-

zone XII im weiteren Verfahren nicht weiter betrachtet. Im Ergebnis redu-

ziert sich die Flächenkulisse um die Konzentrationszonen X bis XII. 
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zur ergänzenden Stellungnahme des Kreises Gütersloh 

Abt. Umwelt, Untere Landschaftsbehörde 

 

zu 1.: 

Die in Aussicht gestellte Befreiung von den Verboten der Landschafts-

schutzverordnung wird zur Kenntnis genommen und begrüßt. Die Konzen-

trationszone VII wird entsprechend der Stellungnahme verringert, Plankarte 

und Begründung werden angepasst. 

 

 

zu 2.: 

Die Ergänzende Stellungnahme zu den Konzentrationszonen I bis III wird 

zur Kenntnis genommen. Die Flächen werden im Rahmen der vorliegenden 

FNP-Änderung auch weiterhin dargestellt. 
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zu 3.: 

Den Anregungen und Hinweise zum Vorkommen der Rohrweihe südlich des 

Ortsteils Batenhorst und dem damit verbundenen Verzicht auf die Konzen-

trationszonen X und XI wird gefolgt. Plankarte und Begründung werden 

entsprechend geändert. 

 

Die in diesem Bereich verbleibende Konzentrationszone XII eignet sich auf-

grund ihrer Größe von etwa 6,3 ha voraussichtlich nur für die Errichtung 

einer einzelnen Windenergieanlage. Da die Ausweisung einer einzelnen 

Solitärfläche den Zielen der Stadt Konzentrationszonen für die Nutzung der 

Windenergie auszuweisen nicht entspricht, wird auch die Konzentrations-

zone XII im weiteren Verfahren nicht weiter betrachtet. Im Ergebnis redu-

ziert sich die Flächenkulisse um die Konzentrationszonen X bis XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 10 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

in den Stellungnahmen der Unteren Landschaftsbehörde vom 16.07. und 

28.07.2014 vorgetragenen Anregungen und Hinweise zur Kenntnis und 

empfiehlt dem Rat der Stadt folgende Beschlussfassung: Die Befreiung von 

den Verboten der Landschaftsschutzverordnung und die ergänzende Stel-

lungnahme zu den Konzentrationszonen I bis III wird zur Kenntnis genom-

men. Die Konzentrationszonen X, XI und XII entfallen im Entwurf zur 

erneuten Offenlage. Plankarte und Begründung werden entsprechend geän-

dert. 
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zur Stellungnahme des Kreises Warendorf 

 

Die Anregungen und Hinweise des Kreises Warendorf werden im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Der Immissionsschutz (Schall, 

Schattenwurf etc.) der Wohnnutzungen im Umfeld einer Windenergieanlage 

wird sichergestellt. 
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Die Stellungnahme der Unteren Landschaftsbehörde wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 11 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den Fragestellungen Immissionsschutzes und der 

optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung zur 76. FNP-

Änderung verwiesen. Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsver-

fahrens wird sichergestellt, dass die vorgetragenen Anregungen und Hin-

weise beachtet werden. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzen-

trationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste in 

NRW 

 

Die Anregungen und Hinweise des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche 

Dienste in NRW werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berück-

sichtigt. Auf die Hinweise zur Abwägung, Punkt H. Richtfunk wird verwie-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 12 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zur Thematik der Richtfunktrassen wird auf die Hin-

weise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die 

Begründung mit Umweltbericht zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sichergestellt, 

dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der Konzen-

trationszonen nicht in Richtfunktrassen bzw. die zugehörigen Schutzkorri-

dore hineinragen. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme des LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 

Baukultur in Westfalen 

 

Nach § 35(3) Satz 1 Nr. 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher 

Belange vor, wenn das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet wird. Eine 

Verunstaltung setzt voraus, dass das Bauvorhaben dem Orts- oder 

Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch 

von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend 

empfunden wird. Grundsätzlich werden jedoch Windenergieanlagen das 

Orts- oder Landschaftsbild regelmäßig nicht verunstalten. Die technische 

Neuartigkeit von Windenergieanlagen und die dadurch bedingte Gewöh-

nungsbedürftigkeit hat das Bundesverwaltungsgericht bereits im Urteil vom 

18.02.1983 nicht nur nicht als Beleg, sondern nicht einmal als Indiz für die 

Verunstaltung des Orts- oder Landschaftsbilds angesehen. Inzwischen gilt 

dies umso mehr, als Windenergieanlagen seit geraumer Zeit zur üblichen 

Möblierung des Außenbereichs gehören und den Gewöhnungseffekt nicht 

mehr gegen sich, sondern auf ihrer Seite haben. Im Übrigen ist zu berück-

sichtigen, dass der Gesetzgeber Windenergieanlagen durch die Privilegie-

rung in planähnlicher Weise dem Außenbereich zugewiesen und somit zum 

Ausdruck gebracht hat, dass sie dort in der Regel zulässig sind.  

Bezüglich des Landschaftsbilds stellt der Bereich vom „Stomberger Berg“ 

in Richtung Wiedenbrück mit dem vorgelagerten Ortsteil St. Vit für das 

gesamte Stadtgebiet ein Alleinstellungsmerkmal dar. Dieser Bereich wurde 

im Rahmen vorliegenden Änderungsverfahrens berücksichtigt. 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans werden die Ausführungen zur 

Kulturlandschaft und zum Denkmalschutz im Rahmen des Umweltberichts 

für ausreichend gehalten. 

Auf die Hinweise zur Abwägung, Punkt D. Landschaftsbild wird verwiesen. 

 

Im Rahmen der Landesplanerischen Anfrage wurden von der Bezirksregie-

rung Detmold keine Anregungen zum Denkmalschutz bzw. zur Thematik 

der historischen Stadtkerne vorgebracht. 
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Die historischen Stadtkerne von Rheda und Wiedenbrück sind von 

Wohnsiedlungsbereichen, Gewerbe- und Industriegebieten umgeben. 

Darüber hinaus ist die umgebende Landschaft, bis auf den ca. 7 km 

südöstlich des Stadtkerns gelegenen Stromberger Berg, relativ eben. Aus 

der freien Landschaft sind die o.g. historischen Stadtkerne nicht einseh-

bar. Neben Gewerbeschornsteinen, Sendemasten etc. sind lediglich die 

Kirchtürme auszumachen. Auch vom etwa 70 m höher gelegenen Strom-

berger Berg ist das Potenzial der historischen Bausubstanz der Acker-

bürgerstadt nicht auszumachen. In der Entwurfsfassung der vorliegenden 

FNP-Änderung wurde der Vorsorgeabstand zu den Randlagen der Wohn-

siedlungsbereiche auf 1.000 m erhöht. Dies trägt zur Vermeidung von 

Blickachsen aus den Stadtkernen auf mögliche Windenergieanlagen bei. Im 

Ergebnis sieht die Stadt keine Auswirkungen geplanter Windenergieanlagen 

auf das Erscheinungsbild der beiden Stadtkerne.  

 

 

Die Errichtung einer Windenergieanlage im Umfeld eines Denkmals verstößt 

nicht grundsätzlich gegen das Denkmalschutzrecht. Hierbei bedarf es einer 

Prüfung des Einzelfalls. Weder in § 9(1) DSchG noch im Windenergieerlass 

NRW wird ein konkreter Abstand definiert, in dem der Bau einer Wind-

energieanlage der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde bedarf. Auf die 

Hinweise zur Abwägung, Punkt F. Denkmalschutz wird verwiesen. 

 

 

Der Schutz von Bodendenkmalen wird im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens sichergestellt.  

 

 

Der Schutz vor Immissionen (Schall, Schattenwurf etc.) wird im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens sichergestellt. 
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Die zitierte Textstelle im letzten Absatz der Stellungnahme ist missver-

ständlich formuliert. Im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung wird der 

Denkmalschutz im Allgemeinen berücksichtigt. Zudem hat sich die Stadt, 

aufgrund der besonderen regionalen und kulturellen Bedeutung, für einen 

Vorsorgeabstand von jeweils 1.000 zu den denkmalgeschützten Anlagen 

Haus Aussel und Haus Nottbeck entschieden. 

 

 

Die Nutzbarkeit von Baudenkmalen zu Wohnzwecken wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens sichergestellt. Darüber hinaus ist 

der Schutzgegenstand des Denkmalrechts nicht die Wohnnutzung eines 

Denkmals, sondern das öffentliche Interesse am Erhalt des Denkmals. Auf 

das Urteil des OVG Münster vom 12.02.2013, Az. 8 A 96/12 wird ver-

wiesen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 13 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den Fragestellungen Denkmalschutz, Landschafts-

schutz und Immissionsschutz wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht 

verwiesen. Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird 

sichergestellt, dass die vorgetragenen Anregungen und Hinweise beachtet 

werden. Die Einschätzung, dass Windenergieanlagen sich auf die histo-

rischen Stadtkerne von Rheda und Wiedenbrück auswirken, wird nicht 

geteilt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für 

die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der Telefonica Germany 

 

Die Richtfunktrassen des Telekommunikationsunternehmens sind von der 

Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie im 

Stadtgebiet nicht unmittelbar betroffen. Gleichwohl wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens sichergestellt, dass die Standorte 

möglicher Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszonen nicht in 

Richtfunktrassen bzw. die zugehörigen Schutzkorridore hineinragen. Die 

Telefonica Germany GmbH wird über nachfolgende Planungen informiert. 

Auf die Hinweise zur Abwägung, Punkt H. Richtfunk wird verwiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 14 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zur Thematik der Richtfunktrassen wird auf die Hin-

weise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die 

Begründung mit Umweltbericht zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Im Rah-

men des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sichergestellt, dass 

die Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrations-

zonen nicht in Richtfunktrassen bzw. die zugehörigen Schutzkorridore 

hineinragen. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme des Landesbetriebs Straßen.NRW 

 

Im Rahmen des Plankonzepts wurden die Anbauverbote bereits berück-

sichtigt. Auf den Kriterienkatalog wird verwiesen. 
 

Einer möglichen Gefahr durch Eiswurf kann durch technische Maßnahmen 

begegnet werden. Auf Kapitel 11.5 der Begründung wird verwiesen. Die 

Belange der Verkehrssicherheit und ein ggf. erforderliches zusätzliches 

Abstandserfordernis werden im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens berücksichtigt. 
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Beschlussvorschlag Nr. 15 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Belange der Verkehrssicherheit werden im Rahmen 

des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Das Plankon-

zept mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der 

Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der VGW/Gelsenwasser AG 

 

In der beigefügten Karte werden zwei Richtfunktrassen dargestellt. Die 

südliche Trasse betrifft keine der in der Entwurfsfassung dargestellten Kon-

zentrationszonen. Die nördliche Trasse durchzieht die Konzentrationszone 

XIV, weitere Konzentrationszonen sind nicht betroffen. Auf die Abwägung 

zur Stellungnahme der Gelsenwasser AG wird verwiesen. 
 

Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sicher-

gestellt, dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der 

Konzentrationszonen nicht in die geplante Richtfunktrasse bzw. die zuge-

hörigen Schutzkorridore hineinragen. Der Versorgungsträger wird über die 

nachfolgenden Planungen informiert. Auf die Hinweise zur Abwägung, 

Punkt H. Richtfunk wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 16 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfah-

rens wird sichergestellt, dass die Standorte möglicher Windenergieanlagen 

innerhalb der Konzentrationszonen nicht in die geplante Richtfunktrasse 

bzw. die zugehörigen Schutzkorridore hineinragen. Das Plankonzept mit der 

Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 

wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der Westnetz GmbH (Niederspannungsnetz) 

 

Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens werden die Ver-

sorgungsleitungen der Westnetz GmbH berücksichtigt. Erst dann werden 

die Standorte für Windenergieanlagen festgelegt. Mögliche Anschluss-

punkte an das Versorgungsnetz bzw. eine ggf. notwendige unterirdische 

Verlegungen bestehender oberirdischer Leitungstrassen werden im Rahmen 

des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens mit dem Versorgungsträger 

abgestimmt. 

Der Versorgungsträger wird über die weitere Planung informiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 17.1 (Niederspannungsnetz)  

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Mög-

liche Anschlusspunkte an das Versorgungsnetz bzw. eine ggf. notwendige 

unterirdische Verlegungen bestehender oberirdischer Leitungstrassen wer-

den im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens mit dem Ver-

sorgungsträger abgestimmt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von 

Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme der Westnetz GmbH (Hochspannungsnetz) 

 

Notwendige Abstandserfordernisse zu Hochspannungsfreileitungen werden 

im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft, erst dann sind 

Standort, Höhe und Rotordurchmesser einer Windenergieanlage bekannt. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Grundlegende Vorbehalte 

gegenüber der Darstellung der konkreten Konzentrationsflächen sind 

hiermit nicht verbunden. 
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Beschlussvorschlag Nr. 17.2 (Hochspannungsnetz)  

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die o.g. 
Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 
Beschlussfassung: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen 
des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird sichergestellt, dass die 
Standorte möglicher Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszonen den 
notwendigen Abstand zur Hochspannungsfreileitung einhalten. Das Plankonzept 
mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 
wird beibehalten. 



  

      

Seite 58 

Anlage 1 

 

Im Rahmen der Offenlage eingegangene Anregungen der 

Fachbereiche der Stadt Rheda-Wiedenbrück: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme der Stadt Rheda-Wiedenbrück, FB Öffentliche 

Sicherheit, Ordnung und Umwelt 

 

Die Belange des Brandschutzes und der Löschwasserversorgung werden 

zur Kenntnis genommen und im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 18 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Belange des Brandschutzes und der Löschwasser-

versorgung werden im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsver-

fahrens berücksichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzen-

trationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 



  

      

Seite 59 

Anlage 1 

 

Im Rahmen der Offenlage eingegangene Anregungen der 

Öffentlichkeit: 

 

Einwender 1 

 

 
 

 

zur Stellungnahme Einwender 1 

 

Zur Thematik Immissionsschutz wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz und C. 

Abstände verwiesen. Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Thematik Kulturgüter vs. Immissionsschutz: 

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist - in Anlehnung an die für Misch-

gebiete nach der TA Lärm festgelegten Richtwerte - ein Lärmpegel von 

tagsüber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) zumutbar. Auf die aktuelle Recht-

sprechung des VG Minden vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13 wird ver-

wiesen. Um die o.g. Richtwerte einhalten zu können, ist ein Abstand von 

mindestens 250-300 m notwendig. Die Kommune hat daher einen Vor-

sorgeabstand von 300 m zu Wohnnutzungen im Außenbereich gewählt. 

Der endgültige Standort einer Windenergieanlage innerhalb der Konzentra-

tionszone wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft. Der 

Schutz vor schädlichen Immissionen wird sichergestellt. Die Wahl größerer 

Abstände würde sich in erheblichem Maß auf die Flächenkulisse zur Dar-

stellung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie aus-

wirken. Im Ergebnis könnte der Windenergie im Stadtgebiet nicht sub-

stanziell Raum geschaffen werden. Auf die Ausführungen in den Hinweisen 

zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz und C. Abstände verwiesen. 

Der Abstand von 1.000 m zum Haus Nottbeck beruht zum einen auf der 

kulturellen und denkmalschutzrechtlichen Bedeutung der Gebäude, zum 

anderen wirkt sich der gewählte Abstand von 1.000 m um das Denkmal 

nur marginal auf die Flächenkulisse zur Darstellung von Konzentrations-

zonen aus. Die von einem 1.000 m Abstand betroffenen Flächen entfielen 

bereits aufgrund ihrer Lage im Landschaftsraum zwischen Stromberg und 

Wiedenbrück, aufgrund des Artenschutzes bzw. ihrer Ausweisung als Kom-

pensationsfläche. Der Vorwurf, dass Kulturgüter einen höheren Stellenwert 

im Stadtgebiet genießen als Wohnnutzungen im Außenbereich wird zurück-

gewiesen. 
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Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes wird auf die umfangreichen 

Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz ver-

wiesen. 

 

 

Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung aus-

geführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. durch 

Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der Grund-

stückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. Sicher-

heitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen. 

 

 

Zu den Themen Landschaftsbild und Wirtschaftlichkeit wird auf die detail-

lierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt D. Land-

schaftsbild und K. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen verwiesen. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 19 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Immissionsschutz, Landschaftsbild, Wirtschaftlichkeit und Rück-

bauverpflichtung wird auf die Hinweise zur Abwägung am Anfang dieser 

Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht und Arten-

schutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Aufgrund der plane-

rischen Rahmenbedingungen und um das Planungsziel nicht zu gefährden, 

können keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen im Außenbereich 

gewählt werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die vorge-

brachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vorliegenden Planung 

bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in ausreichendem Maß 

berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Rückbau von Windenergieanlagen 

sichergestellt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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Einwender 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 2 

 

Die Potenzialfläche 3.1 liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

des Ölbachs. Entgegen der Darstellung des Einwenders liegt auch die nörd-

lich gelegene - und direkt an den Ölbach angrenzende - Waldfläche im 

Überschwemmungsgebiet.  

Der Kreis Gütersloh, Abt. Tiefbau - Kultur- und Wasserbau - hat in seiner 

Stellungnahme vom 15.01.2014 Bedenken zu Potenzialflächen geäußert, 

die im Überschwemmungsgebiet liegen. Auf Nachfrage wies der Kreis 

darauf hin, dass für Überschwemmungsgebiete grundsätzlich ein Planungs- 

und Bauverbot gilt. Für eine Ausnahme vom o.g. Planungs- und Bauverbot 

müssen die in § 78(2) WHG genannten Punkte kumulativ erfüllt sein. Da in 

einem Antrag auf Ausnahmegenehmigung u.a. zu begründen wäre, warum 

für das Vorhaben kein Alternativstandort außerhalb des Überschwem-

mungsgebietes genutzt werden kann, wo durchaus Potenzialflächen in 

derartigen Bereichen ermittelt wurden, wird ein Antragsbegehren im Regel-

fall scheitern. Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur 

Abwägung, Punkt E. Überschwemmungsgebiete wird verwiesen. 

Weiterhin entspricht die Ausweisung einer isoliert an der Autobahn gele-

genen Einzelanlage ohne Bezug zu umliegenden Konzentrationszonen nicht 

der Zielsetzung der Stadt. 

Die Anregung wird zurückgewiesen. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Beschlussvorschlag Nr. 20 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschussweist die 

o.g. Anregungen zurück und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Anregungen des Einwenders werden zurückgewie-

sen. 
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Einwender 3 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 3 

 

Zur Thematik Wertminderung wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt I. Wertminderung von Gebäuden und 

Grundstücken sowie Punkt J. Veränderung des Wohnumfelds verwiesen. 

Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

 

 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 
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Zum Thema Wirtschaftlichkeit wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt K. Wirtschaftlichkeit von Windener-

gieanlagen verwiesen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zur Thematik Immissionsschutz wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz und C. 

Abstände verwiesen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 21 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Immis-

sionsschutz, Wertminderung, Wirtschaftlichkeit wird auf die Hinweise zur 

Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung zur 

76. FNP-Änderung verwiesen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden 

die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vorliegenden 

Planung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in ausreichendem 

Maß berücksichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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Einwender 4 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 4 

 

zu 1.:  

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Bei einer einzelnen Windenergie-

anlage mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude liegt der Schallein-

fluss unter 45 dB(A), hieraus resultiert der genannte Mindestabstand. Auf 

die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt C. 

Abstände verwiesen. Das vom Einwender vorgebrachte 2,5- fache bis 3-

fache Abstandserfordernis (bezogen auf die Gesamthöhe einer Wind-

energieanlage) bezieht sich auf das Urteil des OVG NRW vom 24.06.2010, 

AZ. 8 A 2764/09 zur sog. optisch bedrängenden Wirkung. Eine diesbezüg-

liche Einzelfallprüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Planung werden auf Grundlage eines schlüs-

sigen Gesamtkonzepts für das gesamte Stadtgebiet sinnvolle Konzentra-

tionszonen erarbeitet. Die Konzentrationswirkung beschränkt sich dabei 

nicht nur auf einzelne größere Flächen in denen mehrere Windenergie-

anlagen errichtet werden können, sondern umfasst auch kleinere Flächen 

(auf denen ggf. auch nur eine Anlage errichtet werden kann) und die in 

einem engen räumlichen Zusammenhang liegen. Die Darstellung von Kon-

zentrationszonen im FNP steht einer Errichtung von Windenergieanlagen 

außerhalb dieser Zonen als öffentlicher Belang regelmäßig entgegen. 

 

Die vorliegende Planung basiert auf der gegenwärtigen Gesetzeslage bzw. 

der aktuellen Rechtsprechung. Die sog. Länderöffnungsklausel wurde vom 

Bundesrat in seiner Sitzung am 23.05.2014 abgelehnt. Die Bundesregie-

rung hat jedoch in ihrer Gegenäußerung vom 28.05.2014 an ihrem Gesetz-

entwurf festgehalten und eine Änderung des BauGB beschlossen. In seiner 

Sitzung am 11.07.2014 stimmte der Bundesrat der Änderung des Bau-

gesetzbuchs (§ 249 Abs. 3 BauGB) zu, wonach die Bundesländer künftig 

Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung festlegen kön-

nen. 
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Der Landtag NRW hat sich in seiner Sitzung am 28.03.2014 dagegen 

ausgesprochen von der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen, da nach 

seiner Auffassung mit dem Windenergieerlass die Fragen zu Mindest-

abständen abschließend geklärt sind. Auf die Drucksache 16/5290 wird 

verwiesen. 

 

 

Zur Thematik Wertverlust wird auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt I. Wertminderung von Gebäuden und 

Grundstücken und Punkt J. Veränderung des Wohnumfelds verwiesen. 

 

 

Zur Thematik einer möglichen Befangenheit hat die Stadt eine Stellung-

nahme/Rechtsauskunft des Städte- und Gemeindebunds NRW eingeholt. 

Demnach greift ein Mitwirkungsverbot grundsätzlich nur dann, wenn die zu 

treffende Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil für eine 

bestimmte natürliche oder juristische Person bringen kann. Als Vorteil ist 

dabei jede Vergünstigung oder Verbesserung der rechtlichen, wirtschaft-

lichen, sozialen oder sonstigen Lage zu verstehen. Ein Nachteil ist dem 

gegenüber jede diesbezügliche Schlechterstellung. Welcher Art der Vor- 

oder Nachteil ist, ist für das Vorliegen der Befangenheit unerheblich. 

Zu einer möglichen Befangenheit des Bürgermeisters und der Ratsmit-

glieder, die Mitglied in Gremien der Netzgesellschaft oder einer Bürger-

Energiegenossenschaft sind bzw. einen Anteil an der Genossenschaft hal-

ten, führt der Städte- und Gemeindebunds NRW aus, dass das Merkmal der 

Unmittelbarkeit zu verneinen sei. Für das Eintreten eines Vorteils oder 

Nachteils seien weitere Zwischenschritte erforderlich, so etwa die Durch-

führung von Vergabeverfahren oder Vertragsabschlüssen. 

Sowohl die Mitglieder des zuständigen Ausschusses als auch die Ratsmit-

glieder werden zu Beginn der jeweiligen Sitzungen über die Abwägung der 

eingegangenen Stellungnahmen und die weitere Vorgehensweise von der 

Verwaltung bzgl. einer möglichen Befangenheit aufgeklärt. 

 

 



  

      

Seite 66 

Anlage 1 

 

 

 

 

 

Der Leitfaden zur „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ vom 12.11. 

2013 wurde angewandt. 

 

 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 

 



  

      

Seite 67 

Anlage 1 

 
 

 

 

zu 2. und 3.: 

Die avifaunistische-Untersuchung wurde 2013 nach fachlich anerkannten 

Methoden durchgeführt (Südbeck et al. 2007, Sudmann et al. 2008). Die 

Untersuchungsgebiete (UG) umfassten die ermittelten Potenzialflächen und 

ein 1.000 m Umfeld (vgl. Flore [12/2013]: Erfassung Windenergie-sensibler 

Brutvogelarten in der Stadt Rheda-Wiedenbrück, S. 2 ff.). Innerhalb der UG 

wurden alle gegenüber Windenergieanlagen als sensibel geltenden Arten 

erfasst (vgl. o.g. Gutachten S. 5, Leitfaden).  

Die Wiesenweihe konnte im UG nicht nachgewiesen werden, der Rotmilan 

hingegen wurde 12 Mal als Nahrungsgast erfasst (vgl. o.g. Gutachten, S. 

30 ff.). Ein Brutnachweis konnte innerhalb der UG nicht erbracht werden. 

Das genannte Artenschutz-Handbuch listet im Kreis Gütersloh bzw. der 

direkten Nachbarschaft 3 Brutpaare des Rotmilans auf (Halle, Werther, 

Delbrück). Ein Brutplatz in Rheda-Wiedenbrück ist nicht gelistet. 

Für das Gemeindegebiet Herzebrock-Clarholz liegt zwar eine Brutzeitbeob-

achtung vor, aufgrund des großen Nahrungsreviers könnte der Horst nicht 

lokalisiert werden. Auf die detaillierten Ausführungen in Umweltbericht, 

Artenschutzprüfung und in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. 

Artenschutz wird verwiesen. 

Im Zuge der Untersuchungen wurde in einem 1.000 m Umfeld um die 

Konzentrationszonen kein Rotmilan-Brutplatz kartiert. 
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zu 4.: 

Wie der Einwender anführt, konnte im Jahr 2014 ein Bruterfolg des 

Wanderfalken nachgewiesen werden. Dies wurde auf telefonische Nach-

frage auch von der Unteren Landschaftsbehörde bestätigt. Der Brutplatz 

befindet sich demnach auf einer Gewerbefläche südlich von Wiedenbrück 

und somit im Siedlungsbereich und außerhalb der Untersuchungsgebiete. 

Er ist mehr als ca. 2.500 m von den nächstgelegenen Konzentrationszonen 

VII-IX entfernt. 

Für das Jahr 2013 erfolgte kein Nachweis. Im Rahmen der Beteiligungs-

verfahren wurden von den genannten Verbänden und Organisationen keine 

Hinweise und Anregungen zum Wanderfalken vorgebracht. 

Der Leitfaden gibt ein Untersuchungsgebiet von 1.000 m um den Horst-

standort vor. Artenschutzrechtliche Hindernisse sind auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans nicht erkennbar. 
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Beschlussvorschlag Nr. 22 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Befangenheit und Wertverlust wird auf die Hinweise zur Abwägung 

am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umwelt-

bericht und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Die vom 

Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternativen 

Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar über-

schritten entbehrt jeglicher Grundlage. Aufgrund der planerischen Rahmen-

bedingungen und um das Planungsziel nicht zu gefährden, können keine 

größeren Abstände zu Wohnnutzungen im Außenbereich gewählt werden. 

Nach gegenwärtigem Kentnisstand werden die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der vorliegenden Planung bzw. im nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren in ausreichendem Maß berücksichtigt. Darüber 

hinaus wird der Rückbau von Windenergieanlagen sichergestellt. Die 

Vorwürfe hinsichtlich einer Befangnheit der politischen Gremien werden 

zurückgewiesen. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten.  



  

      

Seite 70 

Anlage 1 

 

Einwender 5 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 5 

 

zu 1.: 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 
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zu 2.: 

Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung 

ausgeführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. 

durch Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der 

Grundstückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. 

Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen. 

 

 

zu 3.: 

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Bei einer einzelnen Windenergie-

anlage mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude liegt der Schallein-

fluss unter 45 dB(A), hieraus resultiert der genannte Mindestabstand. 

Das vom Einwender vorgebrachte 3-fache Abstandserfordernis (bezogen 

auf die Gesamthöhe einer Windenergieanlage) bezieht sich auf das Urteil 

des OVG NRW vom 24.06.2010, AZ. 8 A 2764/09 zur sog. optisch 

bedrängenden Wirkung. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche 

Vorgabe. Eine diesbezügliche Einzelfallprüfung erfolgt im Rahmen des nach-

folgenden Genehmigungsverfahrens. Auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung und 

Punkt C. Abstände wird verwiesen. 

 

 

zu 4.: 

Zur Thematik Immissionsschutz wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz und C. 

Abstände verwiesen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: 

Zur Thematik Landschaftsbild wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt D. Landschaftsbild verwiesen. Die 

Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 23 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Immis-

sionsschutz, Landschaftsbild, Rückbauverpflichtung etc. wird auf die Hin-

weise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die 

Begründung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Aufgrund der planerischen 

Rahmenbedingungen und um das Planungsziel nicht zu gefährden, können 

keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen im Außenbereich gewählt 

werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die vorgebrachten 

Anregungen und Hinweise im Rahmen der vorliegenden Planung bzw. im 

nachfolgenden Genehmigungsverfahren in ausreichendem Maß berücksich-

tigt. Darüber hinaus wird der Rückbau von Windenergieanlagen sicher-

gestellt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für 

die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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Einwender 6 

 

 
 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 6 

 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Artenschutzes wird auf die 

umfangreichen Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt D. 

Landschaftsbild und Punkt G. Artenschutz verwiesen. 
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Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung 

ausgeführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. 

durch Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der 

Grundstückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. 

Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen. 

 

 

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Bei einer einzelnen Windenergie-

anlage mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude liegt der Schallein-

fluss unter 45 dB(A), hieraus resultiert der genannte Mindestabstand. 

Zur Thematik Abstände wird auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt C. Abstände verwiesen. Das vom 

Einwender vorgebrachte 3-fache Abstandserfordernis (bezogen auf die 

Gesamthöhe einer Windenergieanlage) bezieht sich auf das Urteil des OVG 

NRW vom 24.06.2010, AZ. 8 A 2764/09 zur sog. optisch bedrängenden 

Wirkung. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche Vorgabe. Eine 

diesbezügliche Prüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens. Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur 

Abwägung, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung und Punkt C. Abstände 

wird verwiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 24 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Landschaftsbild, Immissionsschutz, Abstände und einem späteren 

Rückbau von Windenergieanlagen wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht 

und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen.  

Aufgrund der planerischen Rahmenbedingungen und um das Planungsziel 

nicht zu gefährden, können keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen 

im Außenbereich gewählt werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

werden die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vor-

liegenden Planung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in aus-

reichendem Maß berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Rückbau von 

Windenergieanlagen sichergestellt. Das Plankonzept mit der Ausweisung 

von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibe-

halten. 
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Einwender 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 7 

 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  
 

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 

 

Der Vorwurf, dass es sich bei der vorliegenden Änderung des Flächen-

nutzungsplans um eine Gefälligkeitsplanung für die Windkraftlobby handelt 

wird zurückgewiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 25 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Die Anregungen und Hinweise werden zurückgewiesen. 

Die vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alter-

nativen Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten entbehrt jeglicher Grundlage. 
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Einwender 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 8 

 

Die bisherige Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung der 

Windenergie im Flächennutzungsplan bzw. die getroffenen Festsetzungen 

im Bebauungsplan Nr. 361 (insbesondere zur Höhenentwicklung) ent-

sprechen nicht mehr den Zielen und energiepolitischen Überlegungen der 

Stadt Rheda-Wiedenbrück. Darüber hinaus sind diese Pläne rechtlich 

angreifbar. Dies hätte zur Folge, dass Windenergieanlagen (auch Einzel-

anlagen) ungesteuert im gesamten Stadtgebiet errichtet werden könnten.  
 

Die Stadt hat keine Möglichkeit Windenergieanlagen zu verhindern, dies 

entspräche auch nicht den eigenen energiepolitischen Zielen bzw. den 

Vorgaben der Landesregierung. Durch die Darstellung von Konzentrations-

zonen nutzt Sie jedoch ihre Möglichkeit zur Steuerung. 
 

Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt 

A. Immissionsschutz, B. Optisch bedrängende Wirkung, C. Abstände, D. 

Landschaftsbild, J. Veränderung des Wohnumfelds und M. Sogenannte 

„umfassende Wirkung“ von Windenergieanlagen wird verwiesen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 26 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den Steuerungsmöglichkeiten und den rechtlichen 

Rahmenbedingungen der Stadt hinsichtlich der Ausweisung von Konzen-

trationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen wird auf die die 

Begründung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Das Plankonzept mit der 

Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 

wird beibehalten. 
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Einwender 9 

 

 
 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 9 

 

zu 1.: 

Die Stadt sieht gegenwärtig keine Möglichkeit die Höhe von Windenergie-

anlagen zu beschränken, die auch einer rechtlichen Überprüfung standhält. 

Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt 

K. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen/Windhöffigkeit verwiesen. 

 

 

zu 2.: 

Zur Thematik Landschaftsbild wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt C. Abstände und D. Landschaftsbild 

verwiesen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3. bis 5.: 

Zur Thematik Immissionsschutz wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz und C. 

Abstände verwiesen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: 

Zur Thematik Wertminderung wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt I. Wertminderung von Gebäuden und 

Grundstücken sowie Punkt J. Veränderung des Wohnumfelds verwiesen. 

Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

 

 

zu 6.: 

Die vorliegende Planung basiert auf der gegenwärtigen Gesetzeslage bzw. 

der aktuellen Rechtsprechung. Die sog. Länderöffnungsklausel wurde vom 

Bundesrat in seiner Sitzung am 23.05.2014 abgelehnt. Die Bundesregie-

rung hat jedoch in ihrer Gegenäußerung vom 28.05.2014 an ihrem Gesetz-

entwurf festgehalten und eine Änderung des BauGB beschlossen. In seiner 

Sitzung am 11.07.2014 stimmte der Bundesrat der Änderung des Bau- 
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gesetzbuchs (§ 249 Abs. 3 BauGB) zu, wonach die Bundesländer künftig 

Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung festlegen kön-

nen. Der Landtag NRW hat sich in seiner Sitzung am 28.03.2014 dagegen 

ausgesprochen von der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen, da nach 

seiner Auffassung mit dem Windenergieerlass die Fragen zu Mindest-

abständen abschließend geklärt sind. Auf die Drucksache 16/5290 wird 

verwiesen. 

 

 

zu 7.: 

Zur Thematik einer möglichen Befangenheit hat die Stadt eine Stellung-

nahme/Rechtsauskunft des Städte- und Gemeindebunds NRW eingeholt. 

Demnach greift ein Mitwirkungsverbot grundsätzlich nur dann, wenn die zu 

treffende Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil für eine 

bestimmte natürliche oder juristische Person bringen kann. Als Vorteil ist 

dabei jede Vergünstigung oder Verbesserung der rechtlichen, wirtschaft-

lichen, sozialen oder sonstigen Lage zu verstehen. Ein Nachteil ist dem 

gegenüber jede diesbezügliche Schlechterstellung. Welcher Art der Vor- 

oder Nachteil ist, ist für das Vorliegen der Befangenheit unerheblich. 

Zu einer möglichen Befangenheit des Bürgermeisters und der Ratsmit-

glieder, die Mitglied in Gremien der Netzgesellschaft oder einer Bürger-

Energiegenossenschaft sind bzw. einen Anteil an der Genossenschaft hal-

ten, führt der Städte- und Gemeindebunds NRW aus, dass das Merkmal der 

Unmittelbarkeit zu verneinen sei. Für das Eintreten eines Vorteils oder 

Nachteils seien weitere Zwischenschritte erforderlich, so etwa die Durch-

führung von Vergabeverfahren oder Vertragsabschlüssen. 

Sowohl die Mitglieder des zuständigen Ausschusses als auch die Ratsmit-

glieder werden zu Beginn der jeweiligen Sitzungen über die Abwägung der 

eingegangenen Stellungnahmen und die weitere Vorgehensweise von der 

Verwaltung bzgl. einer möglichen Befangenheit aufgeklärt. 

 

 

zu 8.: 

Die Einschätzung des Einwenders wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 27 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Land-

schaftsbild, Immissionsschutz etc. wird auf die Hinweise zur Abwägung 

am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung zur 76. FNP-

Änderung verwiesen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die 

vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vorliegenden 

Planung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in ausreichendem 

Maß berücksichtigt. Die Vorwürfe hinsichtlich einer Befangenheit der poli-

tischen Gremien werden zurückgewiesen. Das Plankonzept mit der Aus-

weisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie wird 

beibehalten. 
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Einwender 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 10 

 

Entgegen der Einschätzung des Einwenders hat das Laub von Gehölzen 

keinen Einfluss auf Schallimmissionen. Zur Thematik Immissionsschutz 

wird auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, 

Punkt A. Immissionsschutz und C. Abstände verwiesen. Die Anregungen 

werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes wird auf die umfangreichen 

Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz ver-

wiesen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 28 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen insbesondere Arten-

schutz und Immissionsschutz wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht 

und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Nach gegen-

wärtigem Kenntnisstand werden die vorgebrachten Anregungen und Hin-

weise im Rahmen der vorliegenden Planung bzw. im nachfolgenden Geneh-

migungsverfahren in ausreichendem Maß berücksichtigt. Das Plankonzept 

mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Wind-

energie wird beibehalten. 
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Einwender 11 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 11 

 

zu a.):  

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Bei einer einzelnen Windenergie-

anlage mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude liegt der Schallein-

fluss unter 45 dB(A), hieraus resultiert der genannte Mindestabstand. Auf 

die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt C. 

Abstände verwiesen. Das vom Einwender vorgebrachte 2,5- fache bis 3-

fache Abstandserfordernis (bezogen auf die Gesamthöhe einer Wind-

energieanlage) bezieht sich auf das Urteil des OVG NRW vom 24.06.2010, 

AZ. 8 A 2764/09 zur sog. optisch bedrängenden Wirkung. Eine diesbezüg-

liche Einzelfallprüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Planung werden Konzentrationszonen für die 

Nutzung der Windenergie dargestellt. Der tatsächliche Standort wird - nach 

Prüfung der Antragsunterlagen durch den Kreis Gütersloh (unter Berück-

sichtigung der Belange des Immissionsschutzes und der sog. optisch 

bedrängenden Wirkung) - erst im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens ermittelt. Dieser Standort muss zwingend innerhalb einer 

Konzentrationszone liegen. Zur Abstandsthematik wird auf die detaillierten 

Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissions-

schutz, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung und C. Abstände verwie-

sen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die vorliegende Planung basiert auf der gegenwärtigen Gesetzeslage bzw. 

der aktuellen Rechtsprechung. Die sog. Länderöffnungsklausel wurde vom 

Bundesrat in seiner Sitzung am 23.05.2014 abgelehnt. Die Bundesregie-

rung hat jedoch in ihrer Gegenäußerung vom 28.05.2014 an ihrem Gesetz-

entwurf festgehalten und eine Änderung des BauGB beschlossen. In seiner 

Sitzung am 11.07.2014 stimmte der Bundesrat der Änderung des Bau-

gesetzbuchs (§ 249 Abs. 3 BauGB) zu, wonach die Bundesländer künftig 
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Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung festlegen kön-

nen. Der Landtag NRW hat sich in seiner Sitzung am 28.03.2014 dagegen 

ausgesprochen von der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen, da nach 

seiner Auffassung mit dem Windenergieerlass die Fragen zu Mindest-

abständen abschließend geklärt sind. Auf die Drucksache 16/5290 wird 

verwiesen. 

 

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse wurden die gesetzlichen Vorgaben 

zu Abstandserfordernissen zum klassifizierten Straßennetz berücksichtigt. 

Ggf. darüber hinausgehende Abstandserfordernisse werden - in Abstim-

mung mit dem Straßenbaulastträger - im Rahmen des nachfolgenden 

Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
 

 

zu b.):  

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans werden keine Ausgleichsflächen 

für die Errichtung von Windenergie dargestellt. Gegenwärtig ist nicht 

bekannt wo und welche Art/Anzahl von Windenergieanlagen im Stadt-

gebiet errichtet werden. Daher lässt sich auch nicht abschätzen, welcher 

Flächenumfang für Ausgleichsmaßnahmen benötigt wird. Die Thematik des 

Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens in Abstimmung mit der Unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Gütersloh. 
 

Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung 

ausgeführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. 

durch Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der 

Grundstückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. 

Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen.  
 

Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt 

L. Erschließung von Anlagenstandorten verwiesen. 
 

 

zu c.):  

Der Umweltbericht (Stand 19.05.2014), die Artenschutzprüfung (Stand 

12.05.2014), die Erfassung Windenergie-sensibler Brutvogel-Arten in der 

Stadt Rheda-Wiedenbrück 2013 (Stand 29.12.2013) und das Potenzial für  
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Fledermäuse (Stand 12/2013) waren Teil der Planunterlagen zum Entwurf 

der vorliegenden Planung. Warum der aktuelle Stand der Gutachten nicht 

nachzulesen gewesen ist, kann nicht nachvollzogen werden. Der aktuelle 

Stand der Planunterlagen war stets angegeben. 
 

Ein Bruterfolg des Wanderfalken hat im Jahr 2014 stattgefunden und 

konnte demnach im Jahr 2013 nicht erfasst werden. Hinweise und Anre-

gungen wurden bisher hierzu (auch von den genannten Verbänden und 

Organisationen) nicht vorgebracht. Durch eine telefonische Nachfrage bei  

der Unteren Landschaftsbehörde wurde der Bruterfolg bestätigt. Der 

Brutplatz befindet sich demnach auf einer Gewerbefläche im Süden von 

Wiedenbrück. Damit liegt der Brutplatz im Siedlungsbereich außerhalb der 

Untersuchungsgebiete und mehr als ca. 2.500 m von den nächstgelegenen 

Konzentrationszonen VII-IX entfernt. Der Leitfaden gibt ein Untersuchungs-

gebiet von 1.000 m um den Horststandort vor. Artenschutzrechtliche 

Hindernisse sind damit auf FNP-Ebene nicht erkennbar. 
 

Das Artenschutz-Handbuch listet im Kreis Gütersloh bzw. der direkten 

Nachbarschaft 3 Brutpaare des Rotmilans auf (Halle, Werther, Delbrück). 

Ein Brutplatz in Rheda-Wiedenbrück ist nicht gelistet. Für das Gemeinde-

gebiet Herzebrock-Clarholz liegt zwar eine Brutzeitbeobachtung vor, auf-

grund des großen Nahrungsreviers könnte der Horst nicht lokalisiert 

werden.  
 

Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes wird auf die umfangreichen 

Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz ver-

wiesen. 
 

 

zu d.):  

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk  
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Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar. 

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 
 

Die Stadt hat keine Möglichkeit Windenergieanlagen gänzlich zu verhin-

dern, dies entspräche auch nicht den eigenen energiepolitischen Zielen 

bzw. den Vorgaben der Landesregierung. Durch die Darstellung von Kon-

zentrationszonen nutzt Sie jedoch ihre Möglichkeit zur Steuerung. 
 

 

zu 5.):  

Zur Thematik Infraschall wird auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz verwiesen. Die 

Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 29 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Abstände, Immissionsschutz, optisch bedrängende Wirkung und 

Rückbau von Windenergieanlagen wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht 

und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen.  

Die vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden 

alternativen Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. 

sogar überschritten entbehrt jeglicher Grundlage. 

Aufgrund der planerischen Rahmenbedingungen und um das Planungsziel 

nicht zu gefährden, können keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen 

im Außenbereich gewählt werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

werden die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vor-

liegenden Planung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in aus-

reichendem Maß berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Rückbau von 

Windenergieanlagen sichergestellt. Das Plankonzept mit der Ausweisung 

von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehal-

ten. 
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Einwender 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 12 

 

Im Rahmen der Erfassung windenergiesensibler Brutvogelarten wurde der 

Weißstorch im nordöstlichen/östlichen Stadtgebiet zweimal als Nahrungs-

gast beobachtet. Brutvorkommen und bedeutende Flugrouten sind für den 

Planungsraum nicht bekannt. Artenschutzrechtliche Konflikte sind derzeit 

nicht erkennbar. Aktuelle Vorkommen sind im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes 

wird auf die umfangreichen Ausführungen in den Hinweisen zur Abwä-

gung, Punkt G. Artenschutz verwiesen. 

 

 

Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung 

ausgeführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. 

durch Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der 

Grundstückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. 

Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen. 

 

 
 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 30 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen Artenschutz und Rück-

bau von Windenergieanlagen wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht 

und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Nach gegen-

wärtigem Kenntnisstand werden die vorgebrachten Anregungen und Hin-

weise im Rahmen der vorliegenden Planung bzw. im nachfolgenden Geneh-

migungsverfahren in ausreichendem Maß berücksichtigt. Das Plankonzept 

mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Wind-

energie wird beibehalten. 
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Einwender 13 

 

 
 

 

zur Stellungnahme Einwender 13 

 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 

 

Unter Berücksichtigung städtebaulicher Belange und der ermittelten 

Flächenkulisse zur Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung 

der Windenergie ist eine Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen 

planungsrechtlich nicht haltbar. 
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Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung 

ausgeführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. 

durch Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der 

Grundstückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. 

Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen. 
 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans werden keine Ausgleichsflächen 

für die Errichtung von Windenergieanlagen dargestellt. Gegenwärtig ist 

nicht bekannt wo und welche Art/Anzahl von Windenergieanlagen im 

Stadtgebiet errichtet werden. Daher lässt sich auch nicht abschätzen, 

welcher Flächenumfang für Ausgleichsmaßnahmen benötigt wird. Die 

Thematik des Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens in Abstimmung mit der Unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Gütersloh. 
 

 

Das Artenschutz-Handbuch listet im Kreis Gütersloh bzw. der direkten 

Nachbarschaft 3 Brutpaare des Rotmilans auf (Halle, Werther, Delbrück). 

Ein Brutplatz in Rheda-Wiedenbrück ist nicht gelistet. Für das Gemeinde-

gebiet Herzebrock-Clarholz liegt zwar eine Brutzeitbeobachtung vor, auf-

grund des großen Nahrungsreviers könnte der Horst nicht lokalisiert 

werden.  

Im Rahmen der Erfassung windenergiesensibler Brutvogelarten wurde der 

Weißstorch im nordöstlichen/östlichen Stadtgebiet zweimal als Nahrungs-

gast beobachtet. Brutvorkommen und bedeutende Flugrouten sind für den 

Planungsraum nicht bekannt. Artenschutzrechtliche Konflikte sind derzeit 

nicht erkennbar. Aktuelle Vorkommen sind im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens zu berücksichtigen.  

Auf die detaillierten Ausführungen in Umweltbericht, Artenschutzprüfung 

und in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz wird ver-

wiesen. 
 

 

Zur Thematik einer möglichen Befangenheit hat die Stadt eine Stellung-

nahme/Rechtsauskunft des Städte- und Gemeindebunds NRW eingeholt. 

Demnach greift ein Mitwirkungsverbot grundsätzlich nur dann, wenn die zu 

treffende Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil für eine  
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bestimmte natürliche oder juristische Person bringen kann. Als Vorteil ist 

dabei jede Vergünstigung oder Verbesserung der rechtlichen, wirtschaft-

lichen, sozialen oder sonstigen Lage zu verstehen. Ein Nachteil ist dem 

gegenüber jede diesbezügliche Schlechterstellung. Welcher Art der Vor- 

oder Nachteil ist, ist für das Vorliegen der Befangenheit unerheblich. 

Zu einer möglichen Befangenheit des Bürgermeisters und der Ratsmit-

glieder, die Mitglied in Gremien der Netzgesellschaft oder einer Bürger-

Energiegenossenschaft sind bzw. einen Anteil an der Genossenschaft hal-

ten, führt der Städte- und Gemeindebunds NRW aus, dass das Merkmal der 

Unmittelbarkeit zu verneinen sei. Für das Eintreten eines Vorteils oder 

Nachteils seien weitere Zwischenschritte erforderlich, so etwa die Durch-

führung von Vergabeverfahren oder Vertragsabschlüssen. 

Sowohl die Mitglieder des zuständigen Ausschusses als auch die Ratsmit-

glieder werden zu Beginn der jeweiligen Sitzungen über die Abwägung der 

eingegangenen Stellungnahmen und die weitere Vorgehensweise von der 

Verwaltung bzgl. einer möglichen Befangenheit aufgeklärt. 

 

 

Darüber hinaus wird auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen 

zur Abwägung, Punkt K. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen/ Wind-

höffigkeit verwiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 31 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Ausgleichsflächen, Befangenheit und Rückbau von Windenergie-

anlagen wird auf die Hinweise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungs-

vorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht und Artenschutzprüfung 

zur 76. FNP-Änderung verwiesen.  

Die vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alter-

nativen Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten entbehrt jeglicher Grundlage.  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der vorliegenden Planung bzw. im nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren in ausreichendem Maß berücksichtigt. Darüber 

hinaus wird der Rückbau von Windenergieanlagen sichergestellt. Die Vor-

würfe hinsichtlich einer Befangenheit der politischen Gremien werden 

zurückgewiesen. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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Einwender 14 

 

 
 

 

zur Stellungnahme Einwender 14 

 

zu I.1.: 

Zur Thematik einer möglichen Befangenheit hat die Stadt eine Stellung-

nahme/Rechtsauskunft des Städte- und Gemeindebunds NRW eingeholt. 

Demnach greift ein Mitwirkungsverbot grundsätzlich nur dann, wenn die zu 

treffende Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil für eine 

bestimmte natürliche oder juristische Person bringen kann. Als Vorteil ist 

dabei jede Vergünstigung oder Verbesserung der rechtlichen, wirtschaft-

lichen, sozialen oder sonstigen Lage zu verstehen. Ein Nachteil ist dem 

gegenüber jede diesbezügliche Schlechterstellung. Welcher Art der Vor- 

oder Nachteil ist, ist für das Vorliegen der Befangenheit unerheblich. 

Zu einer möglichen Befangenheit des Bürgermeisters und der Ratsmit-

glieder, die Mitglied in Gremien der Netzgesellschaft oder einer Bürger-

Energiegenossenschaft sind bzw. einen Anteil an der Genossenschaft hal-

ten, führt der Städte- und Gemeindebunds NRW aus, dass das Merkmal der 

Unmittelbarkeit zu verneinen sei. Für das Eintreten eines Vorteils oder 

Nachteils seien weitere Zwischenschritte erforderlich, so etwa die Durch-

führung von Vergabeverfahren oder Vertragsabschlüssen. 

Sowohl die Mitglieder des zuständigen Ausschusses als auch die Ratsmit-

glieder werden zu Beginn der jeweiligen Sitzungen über die Abwägung der 

eingegangenen Stellungnahmen und die weitere Vorgehensweise von der 

Verwaltung bzgl. einer möglichen Befangenheit aufgeklärt. 

 

 

zu I.2.: 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk  
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Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  
 

Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 

 

zu II., 1.: 

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Bei einer einzelnen Windenergie-

anlage mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude liegt der Schallein-

fluss unter 45 dB(A), hieraus resultiert der genannte Mindestabstand. Auf 

die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt C. 

Abstände verwiesen.  

Das vom Einwender vorgebrachte 3-fache Abstandserfordernis (bezogen 

auf die Gesamthöhe einer Windenergieanlage) bezieht sich auf das Urteil 

des OVG NRW vom 24.06.2010, AZ. 8 A 2764/09 zur sog. optisch 

bedrängenden Wirkung. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche  
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Vorgabe. Eine diesbezügliche Prüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgen-

den Genehmigungsverfahrens. Auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung wird 

verwiesen. 
 

Der Hinweis bzgl. einer mangelnden Windhöffigkeit wird zurückgewiesen. 

Der Energieatlas NRW weist für das Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück eine 

mittlere Windgeschwindigkeit in 135 m Höhe über Grund zwischen 5,75 

und 6,50 m/s aus. Die Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 - 

Windenergie (LANUV-Fachbericht 40 aus dem Jahr 2012) geht bei einer 

mittleren Windgeschwindigkeit > 6 m/s in 135 m über Grund von einem 

wirtschaftlichen Windfeld aus (siehe dort, Kap. 6.1). Darüber hinaus wird 

auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt 

K. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen/ Windhöffigkeit verwiesen. 

 

 

zu II., 2.: 

Wie in Kapitel 11.15 der Begründung zu vorliegenden FNP-Änderung 

ausgeführt, ist eine Rückbauverpflichtung nach § 35(5) S.2 BauGB z.B. 

durch Baulast oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit (wenn der 

Grundstückseigentümer selbst Bauherr ist) oder in anderer Weise (i.d.R. 

Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft) sicherzustellen. 

 

 

zu II., 3.: 

Ein Bruterfolg des Wanderfalken hat im Jahr 2014 stattgefunden und 

konnte demnach im Jahr 2013 nicht erfasst werden. Hinweise und Anre-

gungen wurden bisher hierzu (auch von den genannten Verbänden und 

Organisationen) nicht vorgebracht. Durch eine telefonische Nachfrage bei 

der Unteren Landschaftsbehörde wurde der Bruterfolg bestätigt. Der Brut-

platz befindet sich demnach auf einer Gewerbefläche im Süden von 

Wiedenbrück. Damit liegt der Brutplatz im Siedlungsbereich und somit 

außerhalb der Untersuchungsgebiete und mehr als ca. 2.500 m von den 

nächstgelegenen Konzentrationszonen VII-IX entfernt. Der Leitfaden gibt 

ein Untersuchungsgebiet von 1.000 m um den Horststandort vor. Arten-

schutzrechtliche Hindernisse sind damit auf FNP-Ebene nicht erkennbar. 
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Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes wird auf die umfangreichen 

Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz ver-

wiesen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 32 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Abstände, Befangenheit, Immissionsschutz und den Rückbau von 

Windenergieanlagen wird auf die Hinweise zur Abwägung am Anfang 

dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht und 

Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen.  

Die vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alter-

nativen Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten entbehrt jeglicher Grundlage.  

Aufgrund der planerischen Rahmenbedingungen und um das Planungsziel 

nicht zu gefährden, können keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen 

im Außenbereich gewählt werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

werden die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vor-

liegenden Planung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in 

ausreichendem Maß berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Rückbau von 

Windenergieanlagen sichergestellt. Die Vorwürfe hinsichtlich einer Befan-

genheit der politischen Gremien werden zurückgewiesen. Das Plankonzept 

mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Wind-

energie wird beibehalten. 
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Einwender 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Stellungnahme Einwender 15 

 

Zur Thematik Immissionsschutz wird auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt A. Immissionsschutz verwiesen. Die 

Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Bei einer einzelnen Windenergie-

anlage mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude liegt der Schallein-

fluss unter 45 dB(A), hieraus resultiert der genannte Mindestabstand. Auf 

die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt C. 

Abstände verwiesen.  

Das vom Einwender vorgebrachte 3-fache Abstandserfordernis (bezogen 

auf die Gesamthöhe einer Windenergieanlage) bezieht sich auf das Urteil 

des OVG NRW vom 24.06.2010, AZ. 8 A 2764/09 zur sog. optisch 

bedrängenden Wirkung. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche 

Vorgabe. Eine diesbezügliche Prüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgen-

den Genehmigungsverfahrens. Auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung wird 

verwiesen. 
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Beschlussvorschlag Nr. 33 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Ab-

stände, Immissionsschutz und optisch bedrängende Wirkung wird auf die 

Hinweise zur Abwägung am Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die 

Begründung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Aufgrund der planerischen 

Rahmenbedingungen und um das Planungsziel nicht zu gefährden, können 

keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen im Außenbereich gewählt 

werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die vorgebrachten 

Anregungen und Hinweise im Rahmen der vorliegenden Planung bzw. im 

nachfolgenden Genehmigungsverfahren in ausreichendem Maß berück-

sichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für 

die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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Einwender 16, im Namen von 36 Einwendern 

 

 
 

 

 

 
 

 

zur Stellungnahme Einwenderin 16 
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zu I: 

In der Begründung wird der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW 

zitiert: „Die Landesregierung erwartet, dass sich die Regionen und Kom-

munen bei Setzung eines Mindestziels nicht mit der Erfüllung des Mini-

mums begnügen, sondern vielfach darüber hinausgehendes Engagement 

zeigen und damit eine Flächenkulisse von insgesamt ca. 2 % für die 

Windenergienutzung eröffnet wird.“ (vgl. Erläuterungen zu Ziel 10.2-2). An 

keiner Stelle der Begründung wird ausgeführt, dass sich die o.g. 2 % auf 

das Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück beziehen. Es handelt sich vielmehr um 

eine Vorgabe für das gesamte Land NRW. 

 

 

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW formuliert in Ziel 10.2-2 

die Absicht der Landesregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und 

bis zum Jahr 2025 schon 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-West-

falen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß den o.g. Zielvorstel-

lungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold 

etwa 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Regio-

nalplan zeichnerisch festzulegen. Gegenwärtig gibt es keine regionalplane-

risch verbindlichen Vorgaben. Gegenwärtig werden im Regierungsbezirk 

Detmold, unter Bezug auf die sog. Detmolder Erklärung (Positionspapier 

verschiedener politischer Parteien, Vertretern der Kommunen in Ostwest-

falen-Lippe sowie der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerks-

kammer zum Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans in NRW), 

4.670 ha für die Windenergie genutzt. Schwerpunkt der Windenergie-

nutzung sind hierbei die Kreise Paderborn und Höxter. Wie in der o.g. Erklä-

rung deutlich hervorgehoben, haben 67 von 70 Städten und Gemeinden (= 

fast 100 % der Kommunen) im Regierungsbezirk bereits Konzentrations-

flächen ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass 

das Soll der Konzentrationsflächenausweisung bereits erfüllt sei. Vielmehr 

wird darauf hingewiesen, dass aktuell 9 von 10 Kommunen im Regierungs-

bezirk in einer „zweiten Welle“ ihre Flächennutzungspläne hinsichtlich der 

Nutzung der Windenergie überarbeiten. Eine Verdoppelung der Konzentra-

tionszonen für die Nutzung der Windenergie auf dann 1,4 % der Gesamt-

fläche im Regierungsbezirk ist denkbar.  
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Darüber hinaus hat die Verwaltung die Bezirksregierung Detmold bzgl. der 

vom Einwender aufgestellten These das Soll der zu errichtenden alternati-

ven Energiequellen im Regierungsbezirk Detmold sei erfüllt bzw. sogar 

überschritten kontaktiert. Diese stellte fest, dass eine derartige Verlaut-

barung von Seiten der Bezirksregierung nicht existiert. 

 

 

Der Hinweis die Windhöffigkeit im gesamten Stadtgebiet Rheda-Wieden-

brück ist offensichtlich nicht gegeben wird zurückgewiesen. Der Energie-

atlas NRW weist für das Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück eine mittlere 

Windgeschwindigkeit in 135 m Höhe über Grund zwischen 5,75 und  

6,50 m/s aus. Die Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 - 

Windenergie (LANUV-Fachbericht 40 aus dem Jahr 2012) geht bei einer 

mittleren Windgeschwindigkeit > 6 m/s in 135 m über Grund von einem 

wirtschaftlichen Windfeld aus (siehe dort, Kap. 6.1). Das bislang keine 

Windenergieanlagen im Stadtgebiet errichtet wurden liegt vermutlich an der 

gegenwärtigen Höhenbeschränkung auf 100 m.  

Darüber hinaus wird auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen 

zur Abwägung, Punkt G Artenschutz und Punkt K. Wirtschaftlichkeit von 

Windenergieanlagen/Windhöffigkeit verwiesen.  

 

 

Nach dem Urteil des OVG NRW vom 01.07.2013 (Az. 2 D 46/12.NE) 

können unter Umständen je nach Planungssituation wohl Landschafts-

schutzgebiete … als harte Tabuzonen behandelt werden. (vgl.Rd.-Nr. 52) 

Entgegen anderer Regionen in NRW liegt im Kreis Gütersloh nahezu der 

gesamte Außenbereich im Landschaftsschutzgebiet. Der Argumentation 

der Einwenderin folgend könnten im gesamten Kreisgebiet praktisch keine 

Windenergieanlagen errichtet werden. Der Kreis Gütersloh stellt in seiner 

Stellungnahme vom 28.07.2014 für die Errichtung von Windenergie-

anlagen innerhalb der Konzentrationszonen die Befreiung von den Verboten 

der Landschaftsschutzverordnung in Aussicht 
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Die Vorgehensweise für die Planung und Auswahl von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie mittels eines vier-Stufen-Modells 

entspricht der Rechtsprechung des BVerwG vom 11.04.2013, Az. 4 CN 

2/12. Die Anregung wird zurückgewiesen. 

 

 

Für die Frage, ob der Windkraft substantiell Raum gegeben bzw. belassen 

wird, ist es nicht von Bedeutung, wie viele andere regenerative Energien in 

der Gemeinde genutzt werden (können). Bei der Forderung der Recht-

sprechung, dass im Falle der Darstellung von Windkonzentrationszonen der 

Windenergie ausreichend und damit substantiell Raum belassen bleiben 

muss geht es nicht um die Frage, ob und wie viele regenerative Energien in 

jeder Stadt und Kommune genutzt werden müssen. Ansatzpunkt für diese 

Forderung ist vielmehr die Entscheidung des Gesetzgebers, Windenergie-

anlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegiert 

zuzulassen. Der Gesetzgeber hat zwar den Gemeinden mit dem Instrument 

der Darstellung von Konzentrationszonen eine Steuerungsmöglichkeit gege-

ben. Diese darf die Gemeinde aber nicht dazu benutzen, in Wahrheit eine 

„Verhinderungsplanung“ vorzunehmen und letztendlich die Windenergie-

anlagen im gesamten Gemeindegebiet „wegzuplanen“. Sie muss, so die 

Rechtsprechung, den Willen des Gesetzgebers, die Windenergienutzung im 

Außenbereich privilegiert zuzulassen, beachten (vgl. BVerwG, Urteil vom 

17.12.2002, Az. 4 C 15/01).  

 

 

Die Behauptung, dass bei einer zu geringen Flächengröße die weichen 

Tabukriterien nicht anzupassen sein wird zurückgewiesen. In dem o.g. 

Urteil des BVerwG wird zu den weichen Tabukriterien ausgeführt: „Sie sind 

disponibel, was sich daran zeigt, dass raumplanerische Gesichtspunkte hier 

nicht von vornherein vorrangig sind und der Plangeber die weichen Tabu-

zonen einer erneuten Betrachtung und Bewertung unterziehen muss, wenn 

er als Ergebnis seiner Untersuchung erkennt, dass er für die Windenergie-

nutzung nicht substanziell Raum schafft.“ 
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zu II, 1a.: 

Nach § 9 FStrG dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 

Meter bei Bundesautobahnen und bis zu 20 Meter bei Bundesstraßen nicht 

errichtet werden. Da es sich hierbei um ein Verbot handelt, wurden die 

Straßentrassen sowie das Anbauverbot als harte Tabukriterien berück-

sichtigt. Eine Bebauung längs der Landes- und Kreisstraßen in einer Entfer-

nung bis zu 40 m bedarf nach § 25 StrWG der Zustimmung der Straßen-

baubehörde. Da es sich hierbei nicht um einen Verbotstatbestand handelt, 

wurde bei diesen Straßen ausschließlich die Straßentrasse als hartes Tabu-

kriterien berücksichtigt.  

Zu Bahnstrecken gibt es kein gesetzliches Anbauverbot, daher wurde aus-

schließlich die Bahntrasse als hartes Tabukriterium berücksichtigt. Im Rah-

men der frühzeitigen Beteiligung regte die Deutsche Bahn einen Abstand 

der 2-fachen Anlagenhöhe an. In ihrer Stellungnahme verwies die Stadt auf 

eine Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Da die Deutsche 

Bahn sich im Rahmen der Offenlage nicht mehr geäußert hat, wird davon 

ausgegangen, dass Einvernehmen bzgl. der vorgeschlagenen Vorgehens-

weise besteht. 

Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens werden ggf. 

erforderliche Abstandserfordernisse mit den zuständigen Behörden abge-

stimmt. 

Richtfunktrassen wurden im Rahmen der Potenzialflächenanalyse nicht 

berücksichtigt, da sie nicht zwingend zu einem Ausschluss einer Potenzial-

fläche führen. Die im FNP dargestellten Richtfunktrassen können zwi-

schenzeitlich aufgegeben bzw. neue Trassen hinzugekommen sein. Daher 

wurden im Rahmen der Beteiligungsverfahren auch die Bundesnetzagentur 

und die einzelnen Betreiber von Richtfunkanlagen um Stellungnahme gebe-

ten. Laut Stellungnahme eines Versorgungsträgers werden die Konzentra-

tionszonen IV, V und VI von Richtfunkstrecken gestreift. Darüber hinaus 

verlaufen Richtfunkstrecken durch die Konzentrationszonen XIII und XV. 

Auf einen Schutzbereich von 50 m wurde hingewiesen. Ein weiterer 

Versorgungträger wies auf eine geplante Richtfunktrasse im Bereich der 

Konzentrationszone XIV hin.  
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Ob diese Informationen im Rahmen der Potenzialflächenanalyse oder im 

Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens in die Planung eingestellt 

werden, ist für die im Ergebnis im FNP dargestellte Flächenkulisse ohne 

Belang. 
 

Auf Grundlage der eingegangenen Informationen lässt sich auf der Ebene 

des FNP nicht abschließend klären, ob sich die im Bereich der Konzentra-

tionszonen verlaufenden/geplanten Richtfunkstrecken auf eine mögliche 

Windenergienutzung auswirken. Auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt H. Richtfunk wird verwiesen. Der Schutz 

der Richtfunktrassen wird im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungs-

verfahrens sichergestellt. 
 

 

zu II, 1b.: 

Überschwemmungsgebiete wurden im Rahmen der Potenzialflächenanlyse 

nicht berücksichtigt, da sie nicht zwingend zu einem Ausschluss einer 

Potenzialfläche führen. Daher wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteili-

gung der Kreis Gütersloh diesbezüglich um eine Stellungnahme gebeten. 

Der Kreis wies darauf hin, dass die Errichtung von Windenergieanlagen in 

Überschwemmungsgebieten nicht zulässig sei. Diese Einschätzung wurde 

in der Flächenkulisse zum Entwurf der 76. FNP-Änderung berücksichtigt. 

Ob Überschwemmungsgebiete bereits im Rahmen der Potenzialflächen-

analyse oder erst im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens in die 

Planung eingestellt werden, ist für die im Ergebnis im FNP dargestellte 

Flächenkulisse ohne Belang. Auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt E. Überschwemmungsgebiete wird ver-

wiesen. 
 

 

Bei den Kompensationsflächen im Stadtgebiet handelt es sich um Auf-

forstungen, Grünlandbrachen, Blühstreifen, Uferrandstreifen etc. Im Rah-

men der vorliegenden Planung werden ausschließlich die Aufforstungs-

flächen berücksichtigt. Diese Flächen stehen aufgrund ihrer ökologischen 

Funktion nicht für eine Darstellung als Konzentrationszone für die Nutzung 

der Windenergie zur Verfügung. Darüber hinaus kommen Waldbereiche -  
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gemäß den Ausführungen in Ziel 5 des Gebietsentwicklungsplans - für eine 

Ausweisung von Flächen für die Nutzung der Windenergie nicht in 

Betracht. Die Schutzbedürfnisse der übrigen Kompensationsflächen werden 

im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens im Einzelfall beur-

teilt. 

 

 

zu II, 1c.: 

Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau von Misch-

gebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen 

(BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07 und VG Minden, Urteil 

vom 11.07.2013, Az. 11 L 360/13). Wie aus der Potenzialflächenanalyse 

ersichtlich, liegt der Schalleinfluss einer einzelnen Windenergieanlage (Refe-

renzanlage) mit 300 m Abstand zum nächsten Wohngebäude unter  

45 dB(A). In Anlage 1 wird darüber hinaus zwischen Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich unterschieden, was auch die 

Abstandserfordernisse von 500 m und 300 m erklärt. Auf den Kriterien-

katalog wird verwiesen. 
 

Die sog. optisch bedrängende Wirkung wird im Rahmen des nachfolgenden 

Genehmigungsverfahrens geprüft. Auf die detaillierten Ausführungen in den 

Hinweisen zur Abwägung, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung, Punkt 

C. Abstände, Punkt D. Landschaftbild sowie Punkt F. Denkmalschutz wird 

verwiesen. 
 

Die Vorgehensweise einer detaillierten Einzelfallbetrachtung der Belange 

des Immissionsschutzes im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsver-

fahrens wird von den Fachabteilungen des Kreises Gütersloh mitgetragen.  
 

Da weder in der Begründung noch in der Potenzialflächenanalyse auf der 

Seite 42 eine Kartendarstellung vorhanden ist, bezieht sich die Einwenderin 

vermutlich auf die Darstellungen auf den Seiten 40 und 41 der Potenzial-

flächenanalyse. Hierbei handelt es sich um die Flächenkulisse mit dem 

Stand des Vorentwurfs. Diese Flächenkulisse hat sich zum Entwurf deut-

lich reduziert. Auf die aktuellen Planunterlagen wird verwiesen. 
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zu II, 1d.: 

Eine Mindestanzahl an Windenergieanlagen bzw. eine Mindestflächengröße 

je Konzentrationszone ist rechtlich nicht gefordert, sofern der Windenergie 

im Gemeindegebiet insgesamt genug Raum gegeben wird. Nach der 

Rechtsprechung des OVG Münster vom 01.07.2013 (Az. 2 D 46/12.NE) 

sind Mindestflächengrößen, wie sie für mindestens drei WEA erforderlich 

wären, kein hartes Tabukriterium mehr. Dies legt nahe, dass auch Konzen-

trationszonen mit weniger als drei WEA nicht nur zulässig, sondern ggf. 

sogar gefordert sind, um der Windenergie genügend Raum zu geben. 

Aufgrund der starken Zersiedelung des Außenbereichs stellt die Stadt 

Rheda-Wiedenbrück auch kleinere Konzentrationszonen, die ggf. nur für 

eine oder zwei Windenergieanlagen geeignet erscheinen, aber in einem 

engen räumlichen Zusammenhang mit anderen Standorten liegen. Da Wind-

energieanlagen untereinander Abstände einhalten müssen, in denen keine 

Anlagen errichtet werden können, ist es unerheblich, ob diese „Zwischen-

räume“ in einer einzigen Konzentrationszone liegen oder nicht. Hierbei han-

delt es sich um sog. mehrkernige Konzentrationszonen. 

 

 

zu II, 1e.: 

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse wurden avifaunistische Untersu-

chungen sowie eine Potenzialanschätzung für Fledermäuse durchgeführt. 

Die sich auf bereits auf dieser Grundlage ergebenden Hinweise auf arten-

schutzrechtliche Konflikte wurden in der Flächenkulisse zur Entwurfs-

fassung der vorliegenden FNP-Änderung berücksichtigt. Das OVG Münster 

stellt in seinem Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 46/12.NE klar, dass die 

Kommune „… - wie auch sonst in der Bauleitplanung - auch bei der 

Darstellung von Vorrangflächen für die Windenergie in eine natur- und 

artenschutzrechtliche Ausnahme- oder Befreiungslage hineinplanen“ kann. 
 

Darüber hinaus stellt das o.g. Urteil pauschale Sicherheitsabstände aus 

Vorsorgegründen in Frage. Bei dem FFH-Gebiet Stadtholz in Rheda verfolgt 

das Land NRW das Entwicklungsziel Erhaltung und Entwicklung eines 

artenreichen Eichen-Hainbuchenwaldkomplexes durch naturnahe Wald-

bewirtschaftung. Umwandlung nicht bodenständiger Nadelforste in boden-

ständigen Laubwald. Dieser Schutzzweck rechtfertigt keinen zusätzlichen 
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Vorsorgeabstand. Der regional bedeutsame, artenreichen Eichen-Hain-

buchenwaldkomplex wird bereits durch das harte Tabukriterium Wald aus-

geschlossen.  

Auch BSN-Flächen wurden im Rahmen der vorliegenden Planung berück-

sichtigt. Die ermittelten Potenzialflächen und heutigen Konzentrationszonen 

liegen nicht in Bereichen zum Schutz der Natur nach Ziel 5 GEP, TA 

Nutzung der Windenergie. Ein zusätzliches Abstandserfordernis wird nicht 

gesehen. 

Hinsichtlich der vorliegenden Planung stellt der Kreis Gütersloh (mit Stel-

lungnahme vom 28.07.2014) die Befreiung von den Verboten der Land-

schaftsschutzverordnung im nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorbe-

haltlich der Eingriffsbewertung und einer gegebenenfalls erforderlichen 

artenschutzrechtlichen Prüfung in Aussicht. 

 

 

zu II, 2.: 

Die Potenzialfläche 1.1 ist bereits zur Offenlage entfallen, die Fläche 6.1 

(Konzentrationszone VII) wurde bereits zur Offenlage aufgrund des hohen 

Konfliktpotenzials im Hinblick auf den Artenschutz und der Lage im Über-

schwemmungsgebiet deutlich verkleinert. Zur erneuten Offenlage der Pla-

nung werden nunmehr die Flächen, in denen sich die Bereiche zum Schutz 

der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) und Flächen 

des Biotopverbunds überlagern, von der überlagernden Darstellung Konzen-

trationszonen für die Nutzung der Windenergie ausgenommen. Die Konzen-

trationszone VII wird entsprechend verkleinert. 

Die Potenzialfläche 8.1 (Konzentrationszone X) entfällt aufgrund unüber-

windbarer artenschutzrechtliche Hindernisse in Bezug auf die hier vorkom-

mende Rohrweihe. Auf die Stellungnahme des Kreises Gütersloh vom 

28.07.2014 wird verwiesen. 
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Die Potenzialflächen 9.5 und 12.2 (Konzentrationszonen XIV und XVII) 

werden, ohne die bislang in den Geltungsbereichen verbliebenen Wald-

flächen und Flächen, in denen sich die Bereiche zum Schutz der Landschaft 

und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) und Flächen des Biotop-

verbunds überlagern, im Einvernehmen mit der Bezirksregierung und dem 

Kreis Gütersloh auch weiterhin als Konzentrationszonen für die Nutzung 

der Windenergie dargestellt. 

Vor dem Hintergrund des vorgelegten Plankonzepts (Stand: Entwurf) ist die 

aufgezeigte Flächenkulisse der Einwenderin nicht nachvollziehbar. 

 

 

zu II, 3.: 

In der Potenzialflächenanalyse wird der Entwurf zum Landesentwicklungs-

plan NRW zitiert: „Die Landesregierung erwartet, dass sich die Regionen 

und Kommunen bei Setzung eines Mindestziels nicht mit der Erfüllung des 

Minimums begnügen, sondern vielfach darüber hinausgehendes Engage-

ment zeigen und damit eine Flächenkulisse von insgesamt ca. 2 % für die 

Windenergienutzung eröffnet wird.“ (vgl. Erläuterungen zu Ziel 10.2-2). An 

keiner Stelle der Potenzialflächenanalyse wird ausgeführt, dass sich die 

o.g. 2 % auf das Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück beziehen. Es handelt sich 

vielmehr um eine Vorgabe für das gesamte Land NRW. 
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zu II, 4.: 

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse wurde das gesamte Stadtgebiet 

nach einheitlichen Kriterien untersucht. Hierbei wurden die Flächen im 

Stadtgebiet herausgearbeitet, auf denen Windenergieanlagen nicht errichtet 

werden können. Vorbehaltlich weiterer weicher Tabukriterien kommt die 

verbliebene Flächenkulisse für die Errichtung von Windenergieanlagen 

grundsätzlich in Frage.  
 

Eines der Planungsziele der Stadt ist die Errichtung von Windenergieanla-

gen im Umfeld bereits vorbelasteter Bereiche (z.B. im Umfeld der Autobahn 

A 2). Auf Kapitel 3 der Begründung zur 76. Änderung des FNP wird ver-

wiesen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Steckbriefe (siehe Kapitel 5) 

auf die Vorbelastung der Potenzialflächen 9, 11 und 12 durch die Auto-

bahn A2, die Bahntrasse Hannover - Ruhrgebiet und das Gewerbegebiet 

Aurea hingewiesen. 

 

 

zu III.: 

Die zitierte Textstelle ist missverständlich formuliert. Im Rahmen der vorlie-

genden FNP-Änderung wird der Denkmalschutz im Allgemeinen berück-

sichtigt. Zudem hat sich die Stadt, aufgrund der besonderen regionalen und 

kulturellen Bedeutung, für einen Vorsorgeabstand von jeweils 1.000 zu den 

denkmalgeschützten Anlagen Haus Aussel und Haus Nottbeck entschie-

den. Weiterhin bittet die Stadt im Rahmen der Beteiligungsverfahren aus 

der Öffentlichkeit sowie von den Trägern öffentlicher Belange um aktuelle 

Informationen, welche die vorliegende Planung berühren. Diese unterliegen 

der Abwägung und werden ggf. in der weiteren Planung berücksichtigt. Die 

dem wirksamen FNP aus dem Jahr 1976 zugrunde liegenden Informatio-

nen entsprechen nicht zwangsläufig dem aktuellen Stand.  

Entgegen anderer Regionen in NRW liegt im Kreis Gütersloh nahezu der 

gesamte Außenbereich im Landschaftsschutzgebiet. Der Argumentation 

der Einwenderin folgend könnten im gesamten Kreisgebiet praktisch keine 

Windenergieanlagen errichtet werden. Mit Stellungnahme vom 28.07.2014 

stellt der Kreis Gütersloh die Befreiung von den Verboten der Landschafts-

schutzverordnung im nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorbehaltlich 

der Eingriffsbewertung und einer gegebenenfalls erforderlichen artenschutz-

rechtlichen Prüfung in Aussicht. 
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Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die Konzentrationszonen IV, V 

und VI von Richtfunkstrecken gestreift. Darüber hinaus verlaufen Richt-

funkstrecken durch die Konzentrationszonen XIII und XV. Auf einen 

Schutzbereich von 50 m wird hingewiesen. Darüber hinaus ist im Bereich 

der Konzentrationszone XIV eine weitere Richtfunktrasse geplant. Die 

Themen Richtfunktrassen sowie Boden- und Baudenkmale werden im Rah-

men des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens geprüft/berücksichtigt.  

Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt 

H. Richtfunk und Punkt F. Denkmale wird verwiesen.  

 

 

zu IV.: 

Die Behauptung bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine 

Investorenplanung, kann nicht nachvollzogen werden und wird zurück-

gewiesen. 

 

 

zu V, 1.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 1.1 

bis 1.6 werden in der Entwurfsfassung der 76. Änderung des FNP, in der 

nunmehr die geplanten Konzentrationszonen dargestellt sind, aus verschie-

denen Gründen nicht mehr betrachtet. Auf die Begründung zur 76. FNP-

Änderung wird verwiesen 

 

 

zu V, 2.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialfläche 2.1 

wird aufgrund ihrer vollständigen Lage im Überschwemmungsgebiet der 

Wapel in der Entwurfsfassung der 76. Änderung des FNP, in der nunmehr 

die geplanten Konzentrationszonen dargestellt sind, nicht mehr betrachtet. 

Die Potenzialflächen 2.2 bis 2.4 kommen aus Gründen ihrer besonderen 

Bedeutung für den Artenschutz, einer Erweiterung des Vorsorgeabstands 

zu Siedlungsbereichen etc. für eine Ausweisung als Konzentrationszone 

nicht mehr in Frage. 
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Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold kommen die 

Bereiche, in denen sich Biotopverbundflächen und Bereiche zum Schutz der 

Landschaft/landschaftsorientierte Erholung (BSLE) überlagern, für eine Aus-

weisung als Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie nicht in 

Frage. Gemäß § 1(4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. 

 

 

zu V, 3.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 3.1 

bis 3.6 werden aufgrund ihrer Lage im Überschwemmungsgebiet des 

Ölbachs und der Wapel in der Entwurfsfassung der vorliegenden Änderung 

des FNP nicht mehr betrachtet. 

 

 

zu V, 4.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 4.1 

bis 4.4 werden in der Entwurfsfassung der vorliegenden FNP-Änderung, in 

der nunmehr die geplanten Konzentrationszonen dargestellt sind, nicht 

mehr betrachtet. 

 

 

zu V, 5.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 5.1 

bis 5.5 werden in der Entwurfsfassung der vorliegenden FNP-Änderung, in 

der nunmehr die geplanten Konzentrationszonen dargestellt sind, nicht 

mehr betrachtet. 

 

 

zu V, 6.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die im Bereich des 

Überschwemmungsgebiet bzw. im Umfeld des Siedlungsbereichs Wieden-

brück und des St. Vinzenz Krankenhaus gelegenen Potenzialflächen wurden 

in der Entwurfsfassung der vorliegenden Planung bereits nicht mehr 

berücksichtigt. 
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zu V, 7.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 7.1 

bis 7.5 werden in der Entwurfsfassung der vorliegenden FNP-Änderung, in 

der nunmehr die geplanten Konzentrationszonen dargestellt sind, nicht 

mehr betrachtet. 
 

 

zu V, 8.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Entgegen der Darstellung 

der Einwenderin wurde in der Entwurfsfassung das Überschwemmungs-

gebiet des Eusternbachs berücksichtigt. Warum eine Fläche ungeeignet ist, 

nur weil Sie im Rahmen der 39. Änderung des Flächennutzungsplans 

bereits als Konzentrationsfläche ausgewiesen und nicht mit einer Wind-

energieanlage bebaut wurde, entzieht sich dem Verständnis der Kommune. 

Eine fehlende Bebauung könnte auch an der bestehenden Höhenbeschrän-

kung auf 100 m liegen. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung bzw. der 

Offenlage wurden keine Anregungen und Hinweise zu ggf. in diesem 

Bereich verlaufenden Richtfunkstrecken vorgebracht, wenngleich sie im 

wirksamen FNP dargestellt sind. Die Flächen werden im Rahmen der erneu-

ten Offenlage aufgrund unüberwindbarer artenschutzrechtliche Hindernisse 

in Bezug auf die hier vorkommende Rohrweihe nicht mehr betrachtet. 

 

 

zu V, 9.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 9.1 

bis 9.4 werden in der Entwurfsfassung der vorliegenden FNP-Änderung 

nicht mehr betrachtet. Die ehemalige Potenzialfläche 9.5 (aktuell Konzen-

trationszone XIV) wird von einer 10 kV Freileitung durchzogen. Derartige 

Leitungen liegen deutlich unterhalb des Rotors einer modernen Wind-

energieanlage und können zudem auch unterirdisch verlegt werden.  

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen lässt sich auf der Ebene des 

FNP nicht abschließend klären, ob sich die im Bereich der Konzentrations-

zone XIV (ehemals Potenzialfläche 9.5) geplante Richtfunkstrecke auf eine 

mögliche Windenergienutzung auswirkt. Nach gegenwärtiger Einschätzung  
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verbleibt auch unter Berücksichtigung der geplanten Richtfunktrasse aus-

reichend Raum für die Errichtung mehrerer Windenergieanlagen. Auf die 

detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt H. 

Richtfunk wird verwiesen. 

 

Der Hinweis bzgl. einer mangelnden Windhöffigkeit wird zurückgewiesen. 

Der Energieatlas NRW weist für die Konzentrationszone XIV eine mittlere 

Windgeschwindigkeit in 135 m Höhe über Grund zwischen 6,25 und  

6,50 m/s aus. Die Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 - 

Windenergie (LANUV-Fachbericht 40 aus dem Jahr 2012) geht bei einer 

mittleren Windgeschwindigkeit > 6 m/s in 135 m über Grund von einem 

wirtschaftlichen Windfeld aus (siehe dort, Kap. 6.1). Auf die detaillierten 

Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt K. Wirtschaftlichkeit 

von Windenergieanlagen/Windhöffigkeit wird verwiesen. 

 

Mit Stellungnahme vom 28.07.2014 stellt der Kreis Gütersloh die Befrei-

ung von den Verboten der Landschaftsschutzverordnung im nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren vorbehaltlich der Eingriffsbewertung und einer 

gegebenenfalls erforderlichen artenschutzrechtlichen Prüfung in Aussicht. 

 

Die Konzentrationszone XIV wird, ohne die bislang im Geltungsbereich ver-

bliebenen Waldflächen und Flächen, in denen sich die Bereiche zum Schutz 

der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) und Flächen 

des Biotopverbunds überlagern, auch weiterhin als Konzentrationszone für 

die Nutzung der Windenergie dargestellt. 

 

Darüber hinaus wird auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen 

zur Abwägung, Punkt F. Denkmalschutz verwiesen. 

 

 

zu V, 10.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 10.1 

wird aufgrund der geringen Entfernung zum Siedlungsbereich St. Vit in der 

Entwurfsfassung der vorliegenden FNP-Änderung nicht mehr betrachtet. 
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zu V, 11.: 

Sowohl die Belange des Denkmalschutzes (Haus Nottbeck) als auch die 

Anregungen der Stadt Oelde wurden im ausreichenden Maß berücksichtigt. 

Im Rahmen der Offenlage wurden von der Stadt Oelde keine Anregungen 

und Hinweise zur vorliegenden Planung vorgebracht. Die Anregung wird 

zurückgewiesen. Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur 

Abwägung, Punkt C. Abstände und Punkt F. Denkmalschutz wird verwie-

sen. 

 

 

zu V, 12.: 

Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold kommen die 

Bereiche, in denen sich Biotopverbundflächen und Bereiche zum Schutz der 

Landschaft/landschaftsorientierte Erholung (BSLE) überlagern, für eine Aus-

weisung als Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie nicht in 

Frage. Gemäß § 1(4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Darüber hinaus werden sämtliche innerhalb der einzelnen 

Geltungsbereiche verbliebene Waldflächen von der überlagernden Darstel-

lung Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie ausgenommen. 

Plankarte und Begründung der 76. FNP-Änderung werden angepasst. 

 

 

zu V, 13.: 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen werden. Die Potenzialflächen 13.1 

bis 13.3 werden in der Entwurfsfassung der vorliegenden FNP-Änderung 

nicht mehr betrachtet. 

 

 

zu VI.: 

Im Rahmen der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans werden 

Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie dargestellt. Der kon-

krete Standort einer Windenergieanlage innerhalb einer Konzentrationszone 

basiert auf Abstandserfordernissen, die nach bekannt werden der Spezifi-

kationen einer Windenergieanlage (Hersteller, Nabenhöhe, Rotordurch- 
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messer, Schallemissionen etc.) im Rahmen des anschließenden Genehmi-

gungsverfahrens geprüft werden. Neben den Erfordernissen des Immis-

sionsschutzes wird auch die sog. optisch bedrängende Wirkung geprüft. 

Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt 

A. Immissionen, Punkt B. Optisch bedrängende Wirkung und Punkt C. 

Abstände wird verwiesen. 

 

 

zu VII., 1.-3.: 

Rohrweihe, Rot- und Schwarzmilan wurden im Rahmen der Erfassung 

windenergiesensibler Brutvogelarten in der Stadt Rheda-Wiedenbrück 

(Flore, 12/2013) nachgewiesen und beschrieben. Die Behauptung der 

Einwenderin kann nicht nachvollzogen werden.  
 

Die Avifaunistische-Untersuchung wurde 2013 nach fachlich anerkannten 

Methoden durchgeführt (Südbeck et al. 2007, Sudmann et al. 2008). Die 

Untersuchungsgebiete (UG) umfassten die ermittelten Potenzialflächen und 

ein 1.000 m Umfeld (vgl. Flore [12/2013]: Erfassung windenergie-sensibler 

Brutvogelarten in der Stadt Rheda-Wiedenbrück, S. 2 ff.). Innerhalb der UG 

wurden alle gegenüber Windenergieanlagen als sensibel geltenden Arten 

erfasst (vgl. o.g. Gutachten S. 5, Leitfaden). Ein Vorkommen der Wiesen-

weihe konnte nicht nachgewiesen werden, der Rotmilan wurde hingegen 

12-mal als Nahrungsgast erfasst (vgl. o.g. Gutachten, S. 30 f.). Ein Brut-

nachweis konnte innerhalb der UG nicht erbracht werden. Das Arten-

schutz-Handbuch listet im Kreis Gütersloh bzw. der direkten Nachbarschaft 

3 Brutpaare des Rotmilans auf (Halle, Werther, Delbrück). Ein Brutplatz in 

Rheda-Wiedenbrück ist nicht gelistet. Für das Gemeindegebiet Herzebrock-

Clarholz liegt zwar eine Brutzeitbeobachtung vor, aufgrund des großen 

Nahrungsreviers könnte der Horst nicht lokalisiert werden. Im Zuge der 

Untersuchungen wurde in einem Umfeld von 1.000 m um die Konzentra-

tionszonen kein Rotmilan-Brutplatz kartiert. 

Auf die detaillierten Ausführungen in Umweltbericht, Artenschutzprüfung 

und in den Hinweisen zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz wird ver-

wiesen. 
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Ein Bruterfolg des Wanderfalken hat im Jahr 2014 stattgefunden und 

konnte demnach im Jahr 2013 nicht erfasst werden. Hinweise und Anre-

gungen wurden bisher hierzu (auch von den genannten Verbänden und 

Organisationen) nicht vorgebracht. Durch eine telefonische Nachfrage bei 

der Unteren Landschaftsbehörde wurde der Bruterfolg bestätigt. Der 

Brutplatz befindet sich demnach auf einer Gewerbefläche im Süden von 

Wiedenbrück. Damit liegt der Brutplatz im Siedlungsbereich außerhalb der 

Untersuchungsgebiete und mehr als ca. 2.500 m von den nächstgelegenen 

Konzentrationszonen VII-IX entfernt. Der Leitfaden gibt ein Untersuchungs-

gebiet von 1.000 m um den Horststandort vor. Artenschutzrechtliche 

Hindernisse sind damit auf FNP-Ebene nicht erkennbar. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

von den Umweltverbänden bzw. der Unteren Landschaftsbehörde des 

Kreises Gütersloh keine Hinweise und Anregungen zum Wanderfalken vor-

gebracht wurden. 
 

Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes wird auf die umfangreichen 

Ausführungen im Umweltbericht, der Artenschutzprüfung und die Hinweise 

zur Abwägung, Punkt G. Artenschutz verwiesen. 

 

 

Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold kommen die 

Bereiche, in denen sich Biotopverbundflächen und Bereiche zum Schutz der 

Landschaft/landschaftsorientierte Erholung (BSLE) überlagern, für eine Aus-

weisung als Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie nicht in 

Frage. Gemäß § 1(4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Darüber hinaus werden sämtliche innerhalb der einzelnen 

Geltungsbereiche verbliebene Waldflächen von der überlagernden Darstel-

lung Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie ausgenommen.  

Gemäß der Stellungnahme des Kreises Gütersloh vom 28.07.2014 beste-

hen für die im Bereich der Konzentrationszonen X und XI vorkommende 

Rohrweihe unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse, die einer 

Errichtung von Windenergieanlagen auf diesen Flächen entgegenstehen. 
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zu VII, 4.: 

Bei den Kompensationsflächen im Stadtgebiet handelt es sich um Auf-

forstungen, Grünlandbrachen, Blühstreifen, Uferrandstreifen etc. Im Rah-

men der vorliegenden Planung werden ausschließlich die Aufforstungs-

flächen berücksichtigt. Diese Flächen stehen aufgrund ihrer ökologischen 

Funktion nicht für eine Darstellung als Konzentrationszone für die Nutzung 

der Windenergie zur Verfügung. Darüber hinaus kommen Waldbereiche -  

gemäß den Ausführungen in Ziel 5 des Gebietsentwicklungsplans - für eine 

Ausweisung von Flächen für die Nutzung der Windenergie nicht in 

Betracht. Die Schutzbedürfnisse der übrigen Kompensationsflächen werden 

im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens im Einzelfall beur-

teilt. 

Die Anregung zur Fläche 9.5 kann nicht nachvollzogen werden. Die Kom-

pensationsfläche liegt außerhalb des Geltungsbereichs. 

Mit Stellungnahme vom 28.07.2014 stellt der Kreis Gütersloh die Befrei-

ung von den Verboten der Landschaftsschutzverordnung im nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren vorbehaltlich der Eingriffsbewertung und einer 

gegebenenfalls erforderlichen artenschutzrechtlichen Prüfung in Aussicht. 

 

 

zu VII, 5.: 

Die Anregung zu den Flächen 8.1 bis 8.3 kann nicht nachvollzogen 

werden. Die Belange des Denkmalschutzes (Haus Nottbeck) wurden in der 

Flächenkulisse der Entwurfsfassung in ausreichendem Maße berücksich-

tigt. Auf die detaillierten Ausführungen in den Hinweisen zur Abwägung, 

Punkt F. Denkmalschutz wird verwiesen. Im Rahmen des nachfolgenden 

Genehmigungsverfahrens erfolgt eine detaillierte Prüfung der Belange des 

Denkmalschutzes bzw. des Schutzes von Bodendenkmalen. 

Die Kompensationsfläche liegt außerhalb des Geltungsbereichs. 
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Derzeit liegt keine allgemeingültige oder gesetzlich verankerte Unter-

suchungsmethodik zu den Wirkungen einer Umzingelung durch Wind-

energieanlagen auf Anwohner im Umfeld vor. Um sich dieser Thematik zu 

nähern bezieht sich die Stadt auf ein Urteil des OVG Magdeburg13. Danach 

„ist auf die Ausweisung solcher Gebiete zu verzichten, die zu einer Einkrei-

sung von Siedlungsbereichen führen und damit auf die Bewohner bedroh-

lich wirken und sie belästigen. Insoweit wird angenommen, dass eine 

Einkreisung dann vorliegt, wenn ein Windpark in einem Winkel von 120° 

um den Siedlungsbereich eine deutlich sichtbare, geschlossene, den Sied-

lungsbereich umgreifende Kulisse umgeben würde.“  

Von den geschlossenen Siedlungsbereichen Rheda, Wiedenbrück, Lintel 

und St. Vit aus wird der Umfassungswinkel von 120° deutlich unter-

schritten. Auch der nach dem Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften 

durch Windenergieanlagen“ geforderte Freihaltekorridor von 60° zwischen 

den Windeignungsbereichen wird im Rahmen der vorliegenden Planung 

eingehalten. Die Behauptung für zahlreiche Siedlungsbereiche bestünde 

eine sog. umfassende Wirkung kann nicht nachvollzogen werden. Vermut-

lich beruht sie noch auf der Flächenkulisse in der Vorentwurfsfassung. 

 

Darüber hinaus führen Waldbereiche, Baumreihen und Hecken zu zahl-

reichen sichtverschatteten Bereichen. Auf die detaillierten Ausführungen in 

den Hinweisen zur Abwägung, Punkt M. sog. „umfassende Wirkung“ von 

Windenergieanlagen wird verwiesen. 

 

                                                
13 OVG Magdeburg, Beschluss vom 16.03.2012, Az. 2 L 2/11 
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Beschlussvorschlag Nr. 34 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Zu den angesprochenen Themen, insbesondere Arten-

schutz, Immissionsschutz, Landschaftsschutz, umzingelnde Wirkung und 

optisch bedrängende Wirkung wird auf die Hinweise zur Abwägung am 

Anfang dieser Beratungsvorlage sowie die Begründung mit Umweltbericht 

und Artenschutzprüfung zur 76. FNP-Änderung verwiesen. Sämtliche 

Flächen, in denen sich die Bereiche zum Schutz der Landschaft und land-

schaftsorientierten Erholung (BSLE) und Flächen des Biotopverbunds über-

lagern, werden in der Flächenkulisse zur Darstellung von Konzentrations-

zonen für die Nutzung der Windenergie herausgenommen. Die Konzentra-

tionszonen X und XI werden in der weiteren Planung aufgrund unüberwind-

barer artenschutzrechtlicher Hindernisse in Bezug auf die Rohrweihe in der 

Flächenkulisse zur erneuten Offenlage nicht mehr betrachtet. Plankarte und 

Begründung werden entsprechend ergänzt. 

Aufgrund der planerischen Rahmenbedingungen und um das Planungsziel 

nicht zu gefährden, können keine größeren Abstände zu Wohnnutzungen 

im Außenbereich gewählt werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

werden die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der vorlie-

genden Planung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in aus-

reichendem Maß berücksichtigt. Das Plankonzept mit der Ausweisung von 

Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie wird beibehalten. 
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zur Stellungnahme Einwender 17 

 

Die Hofstelle des Einwenders liegt etwa 750 m nordwestlich der Konzen-

trationszone XVI, an der Bahntrasse Hannover-Ruhrgebiet an der Alten 

Holzstraße (Oelde).  

Grundsätzlich gibt es keinen allgemeinen Rechtssatz Nutzungsänderungen 

auf Nachbargrundstücken - mit denen gewisse Auswirkungen auf die bestehen-

den Nutzungen einhergehen - zu verhindern. Darüber hinaus ist zu berücksichti-

gen, dass nach den Regelungen des § 35 BauGB der Außenbereich unter 

dem Aspekt der Bodennutzung grundsätzlich für land- und forstwirtschaft-

liche Nutzungen sowie die weiteren in § 35(1) BauGB bezeichneten privile-

gierten Vorhaben - auch der Windenergie - zur Verfügung steht. 

 
Das Gebot der Rücksichtnahme zwingt nicht dazu, bereits auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans dafür Sorge zu tragen, dass die Photovoltaikanlage des 
Einwenders in keinem Falle beeinträchtigt wird. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB 
sind im Außenbereich unter bestimmten Voraussetzungen Photovoltaikanlagen 
privilegiert zulässig. Vorliegend handelt es sich jedoch um eine Freiflächenphoto-
voltaikanlage, die von der Privilegierung der genannten Vorschrift nicht erfasst 
wird. Bei der Anlage handelt es sich um eine gewerblich genutzte Anlage (vgl. 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 115 “Südlich Alte Holzstraße, Flächen für 
Versorgungsanlagen - Photovoltaikanlagen“ der Stadt Oelde). Als nicht privile-
gierte Photovoltaikanlage hat sie keinen höheren Schutzanspruch als die Wind-
kraft selbst. Hier gelten die gleichen Überlegungen wie beim Wohnen im Außen-
bereich.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei der o.g. Entfernung zwi-

schen der Photovoltaikanlage und der Windenergieanlage eine Verschat-

tung auch nur bei sehr geringem Sonnenstand und damit in den Winter-

monaten vorkommen kann, in einer Zeit also, in der die Sonne nicht so 

häufig scheint und deshalb die Ertragseinbußen relativ gering sein dürften.  
 

Ob und in welchem Umfang die bestehende Freiflächenphotovoltaikanlage 

durch die Errichtung einer Windenergieanlage im Stadtgebiet Rheda-

Wiedenbrück betroffen ist und welche Einbußen ggf. zu erwarten sind,  
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lässt sich auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht abschließend 

klären. Hier bedarf es einer Prüfung des Einzelfalls im Rahmen des nach-

folgenden Genehmigungsverfahrens, erst dann sind Standort, Anlagenhöhe 

etc. bekannt. Mögliche Verschattungsverluste lassen sich ggf. auch durch 

eine Abschaltautomatik reduzieren. 
 

In der Fachzeitschrift Erneuerbare Energien (04/2013) sind Erfahrungen mit 

sog. Kombikraftwerken dokumentiert. Hier werden Photovoltaik- und Wind-

energieanlagen in einem engen räumlichen Zusammenhang errichtet. Hier-

nach betragen die Verschattungsverluste der Photovoltaikanlagen etwa  

1 bis 2 %, was als relativ geringfügig angesehen wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag Nr. 35 

Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die 

o.g. Anregungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt folgende 

Beschlussfassung: Aufgrund der Lage und Entfernung der Hofstelle liegen 

keine Anhaltspunkte für eine größere Einschränkung der Photovoltaikanlage 

vor. Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird auch 

diese Anregung geprüft und in ausreichendem Maß berücksichtigt. Das 

Plankonzept mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung 

der Windenergie wird beibehalten. 


